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Begründung zum Bebauungsplan Nr. M11 „Raßmannsdorfer Straße“   
(Gemarkung Beeskow,  
Flur:  4 
Flurstück: 132/7) 
 
I.  Plangegenstand 
 
1.  Veranlassung und Erforderlichkeit 
 
Die Stadt Beeskow beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes (Bebauungsplan Nr. 
M11 „Raßmannsdorfer Straße“). Es wird beabsichtigt, im durch Mischbebauung (Wohnen 
und Gewerbe) geprägten Bereich im Norden der Kernstadt Beeskow (nördlich der Bahnlinie) 
Bauland im Quartier zwischen der Raßmannsdorfer Straße, der Radinkendorfer Straße und 
dem Neuen Weg eine Innenverdichtung vorzunehmen. Im genannten Quartier ist eine Ge-
mengelage (Wohnen und kleingewerbliche Nutzungen) vorhanden, wobei das Wohnen do-
miniert. Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Mischgebietes geplant, wobei konkret die 
Bebauung mit einem Eigenheim vorgesehen ist. D. h., die Gemengelage wird durch ein 
Wohngebäude erweitert. 
 
Das Areal des BP M11 liegt planungsrechtlich im Außenbereich. Die Stadt Beeskow hat 
deshalb die Absicht, ein Verfahren zum BP Nr. M11 „Raßmannsdorfer Straße“ zur Entwick-
lung durchzuführen. 
 
Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. M 11 „Raßmannsdorfer Straße“ wird im beschleunig-
ten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt, 
ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Mit dem Bebauungs-
plan Nr. M 11 wird weder die Zulässigkeit eines Vorhabens nach Anlage 1 zum Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder eines nach Landesrecht UVP-pflichtigen Vorha-
bens vorbereitet oder begründet, noch bestehen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes. Im BP Nr. M 11 soll eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 
Quadratmetern festgesetzt werden (424 m², mit Überschreitung nach § 19(4) BauNVO 636 
m²). Damit sind die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens gege-
ben. 
 
Die Stadt Beeskow versucht, neben den für den Wohnungsbau aufgestellten Bebauungsplä-
nen Innenverdichtungspotenziale zu nutzen. Entsprechende Angebote von Grundstücksei-
gentümern werden deshalb von der Stadt positiv begleitet, um so wenig wie möglich Außen-
bereiche für die Siedlungsentwicklung in Anspruch zu nehmen. Da in der Regel Beeskower 
selbst hier eine Entwicklung anstreben, dient auch diese Maßnahme der Verhinderung von 
Abwanderung und somit der Stärkung von Beeskow als Mittelzentrum. Dies liegt im öffentli-
chen Interesse. 
 
Weiteres öffentliches Interesse liegt in der Verbesserung der Verkehrssituation innerhalb des 
dem BP-Gebiet vorgelagerten Erschließungsweges. Dieser zweigt von der Raßmannsdorfer 
Straße ab und erschließt bei einer Länge von ca. 95 m derzeit 4 Eigenheimgrundstücke und 
1 Gewerbebetrieb (TEC-Divesysteme), besitzt am Ende jedoch keine Wendeanlage. Dieser 
Missstand soll mit dem BP M11 behoben werden. 
 
Die Größe des Plangebietes des Bebauungsplanes beträgt ca. 0,18 ha.  
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2.  Plangebiet 
 
2.1  Gebietsentwicklung 
 
Das Plangebiet des BP M11 gehört zum Siedlungsteil der „Kernstadt“ Beeskow (Hauptsied-
lungskörper) und befindet sich nördlich der Bahntrasse (Regionalbahnlinie RB36, Königs 
Wusterhausen - Frankfurt (Oder) über Beeskow) im gewerblich dominierten nördlichen Sied-
lungsbereich von Beeskow. Hier waren bereits vor 1989 Gewerbebetriebe (z.B. Spanplat-
tenwerk) vorhanden. Nach 1989 ist diese Entwicklung durch mehrere Bebauungspläne (BP 
G1 „Charlottenhof I“, BP G2 „Charlottenhof II“, BP G4 „Charlottenhof III“, BP G4 „Betonwerk 
Beeskow“, BP G5 „Asphaltmischwerk“) sowie die Ansiedlung von Handelseinrichtungen 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. H 1 „Einkaufszentrum Beeskow Nord“) weiter vo-
rangetrieben worden. 
Wohnnutzungen sind nördlich der Bahnlinie konzentriert auf die Bereiche Feldstraße/ Kurzer 
Weg, Am Spanplattenweg/ Raßmannsdorfer Straße/ Radinkendorfer Straße und östlich der 
Radinkendorfer Straße/ nördlich des Areals „Spanplattenwerk“.  
 
Das Areal des BP ist bereits siedlerisch vorgenutzt (Gartengrundstück mit Gartenlaube), 
wurde jedoch aufgrund der beabsichtigten Bebauung weitestgehend beräumt und intensiv 
bepflegt. Eine Sukzessionsentwicklung hat noch nicht stattgefunden. 
 
Der Bereich ist durch die umliegenden Grundstücke eingezäunt und besitzt 1 Zufahrt am En-
de des von der  Raßmannsdorfer Straße abzweigenden Weges aus. 
 
 
2.2 Städtebauliche Situation 
 
Die städtebauliche Situation im und um das Plangebiet ist geprägt einerseits durch siedleri-
sche Tätigkeit im Plangebiet selbst (Gartengrundstück mit Laube), sowie im Umfeld des 
Plangebietes durch Bebauungen für Wohnnutzungen, gewerbliche Nutzungen und Handel.  
 
Der innere Bereich des Quartiers Raßmannsdorfer Straße/ Radinkendorfer Straße/ Neuer 
Weg ist weitestgehend frei von baulichen Anlagen und im Zusammenhang mit seiner Größe 
als Außenbereich anzusehen. Ausnahmen sind der von der Raßmannsdorfer Straße abge-
hende Weg an dessen Endpunkt das Plangebiet des BP M11 liegt und ein vom Neuen Weg 
abgehender Weg, der 2 bebaute Grundstücksbereiche erschließt. Im zentralen Bereich des 
Quartiers „Radinkendorfer Straße – Raßmannsdorfer Straße – Neuer Weg“ sind Freiflächen/ 
Gartenbereiche vorhanden, die sich bis zum Neuen Weg erstrecken. 
 
Der Erschließungsweg zum BP-Gebiet zweigt von der Raßmannsdorfer Straße ab. Die Ver-
kehrstrasse „Raßmannsdorfer Straße“ ist Bestandteil des Verkehrswegesystems nördlich der 
o.g. Bahnlinie, jedoch von untergeordneter Bedeutung. Östlich der Raßmannsdorfer Straße 
dominieren Wohnnutzungen, westlich der Raßmannsdorfer Straße dominieren gewerbliche 
Nutzungen. An der Radinkendorfer Straße ist westlich eine Mischung von Wohn- und Ge-
werbenutzungen vorhanden, östlich sind bis auf wenige Ausnahmen Gewerbenutzungen be-
stimmend. Nördlich (Neuer Weg, Am Spanplattenwerk) sind nahezu ausschließlich Wohn-
nutzungen vorhanden. In der Summe ist somit das Areal zwischen Fürstenwalder Straße und 
Radinkendorfer Straße, nördlich begrenzt durch den Bereich Am Spanplattenwerk als 
Mischgebiet einzustufen. 
Die direkte Umgebung des Plangebietes ist, soweit bebaut, vorwiegend durch Wohnnutzun-
gen (vorwiegend Eigenheime) und durch gewerbliche Nutzungen kleinerer Größenordnung 
geprägt.  
Nachbarnutzungen haben dabei folgende Entfernungen zum BP M11: 
Östlich der Radinkendorfer Straße (ca. 100 m vom BP-Gebiet entfernt befindet sich ein grö-
ßerer Gewerbe-/ Industriekomplex deren wesentlicher Bestandteil das Spanplattenwerk (So-
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nae Arauco GmbH) in einer Entfernung von ca. 180 m (Grenze BP-Gebiet – Grenze Be-
triebsgelände) ist. Gewerbliche Einrichtungen an der Industriestraße nördlich des BP-
Gebietes haben einen Abstand von ca. 500 m zum BP-Gebiet. Gewerbliche Einrichtungen 
und größere Flächen für den ruhenden Verkehr sind jedoch bereits nördlich der Straße „Am 
Spanplattenwerk“ westlich der Radinkendorfer Straße in einer Entfernung von 200 m zum 
BP-Gebiet vorhanden. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes G2 „Gewerbegebiet Charlottenhof II“ beginnt nördlich 
des BP M 11 in einer Entfernung von ca. 260 m. 
 
Die Bebauungen der unmittelbaren Umgebung übersteigen i.d.R. nicht eine Höhe von 12 bis 
15 m über Gelände. Die Kubaturen sind dabei entsprechend der Nutzung (Gewerbe oder 
Wohnen) uneinheitlich, wobei bei den Wohnnutzungen Eigenheimstrukturen dominieren. 
 
 

 
Bild – Plangebiet BP M 11 (rote Umgrenzung = Plangebietsgrenze) – vorhandene Vermes-
sung 
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Öffentliche Verkehrsanlagen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Anliegend zum Plangebiet 
ist jedoch eine öffentlichen Erschließung (Abzweig von Raßmannsdorfer Straße, s.o.) vor-
handen. Diese ist jedoch durch eine Wendeanlage zu qualifizieren.  
 
Die Höhen des BP-Gebietes sind kaum differierend und bewegen sich zwischen ca. 42,7 m 
ü. NHN  und ca. 43,2 m ü. NHN. Optisch ist dieser Höhenunterschied nicht wahrnehmbar. 
Wesentliche Höhenunterschiede sind auch in der direkten Umgebung des BP-Gebietes nicht 
gegeben.  
 
Die nächstgelegene überregional bedeutsame Straße ist die westlich zum Plangebiet gele-
gene Fürstenwalder Straße in einer Entfernung von ca. 175 m. 
 

 
Bild – Luftbild Plangebiet BP M11 (rote Umgrenzung) und direkte Umgebung  
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Fotos Bestand Februar 2019 

 
Zufahrt zum BP-Gebiet (Abzweig von der Raß-
mannsdorfer Straße) 

 
Zufahrt zum BP-Gebiet – BP-Gebiet 

 
Raßmannsdorfer Straße im Bereich der Einmün-
dung Abzweig zum BP-Gebiet 

 
 

 
Plangebietsbereich BP 
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Das Plangebiet besitzt eine Ausdehnung im Maximum von max. etwa 61 m in der Achse von 
Südwest nach Nordost und in der Breite von max. etwa 33 (Nordwest zu Südost). 
 
Die gegenwärtige Flächennutzung im Plangebiet führt zur folgenden Situation: 
 
Plangebietsgröße        = 1.838 qm  
 
Nutzung Fläche (qm) 
  

Gebäude 15 
Verkehrsanlagen  0 
Flächenbefestigungen  89 

Davon Verdichtet/ Schotter/ ohne Vegetation 66 
Pflaster 23 

Intensiv gepflegte Grünfläche  1.734 
  

Summe 1.838 
 
Lage im Stadtraum 
 
Das Plangebiet des BP M11 liegt im nördlichen Siedlungsbereich von Beeskow (westlich der 
Spree) und südöstlich der Siedlungslage Neuendorf (heute Bestandteil der Stadt Beeskow) 
an der Raßmannsdorfer Straße im quartiersinneren Bereich.  
 
Die Raßmannsdorfer Straße schließt über die Fürstenwalder Straße an die B87 an und ist 
damit unmittelbar an das überregionale Straßensystem angeschlossen. Ein Anschluß an ei-
ne Autobahn ist in der Nähe nicht gegeben. 
 
Der Bahnhof der Stadt Beeskow liegt ca. 0,2 km (Luftlinie) vom Plangebiet des BP entfernt 
(Fahrstrecke ca. 0,55 km). 
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Bild – Lage BP M11 (rote Markierung im Norden) im Siedlungsraum Beeskow 
 
2.3 Erschließung 
 
verkehrliche Anbindung: 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Raßmannsdorfer Straße und den davon 
abgehenden Abzweig innerhalb der Ortslage mit Anschluß an die Raßmannsdorfer Straße 
und anschließend an die Fürstenwalder Straße sowie weiter an die B87. 
Das Plangebiet selbst besitzt derzeit keine öffentlichen Verkehrsanlagen. Dies ist aufgrund 
der geringen Größe des BP-Gebietes auch nicht notwendig. Das BP-Gebiet besitzt 1 vor-
handene Zufahrt von der Raßmannsdorfer Straße, die auch weiterhin genutzt werden soll. 
Einschränkungen in der Sicht (vorhandene Bäume, Straßeneinmündungen in kurzer Entfer-
nung) sind bei der bestehenden Zufahrt nicht vorhanden. Jedoch besitzt der Abzweig von 
der Raßmannsdorfer Straße nur eine geringe Breite (ca. 5,00 m bei einer Länge bis zum 
Plangebiet BP M 11 von ca. 92 m). Der Mangel der derzeitigen Erschließungssituation liegt 
im Nichtvorhandensein einer Wendemöglichkeit am Endpunkt der Sackgasse. Selbst für Pkw 
ist eine Wendemöglichkeit nicht gegeben. Die Situation für die Müllentsorgung sowie für Ret-
tungsfahrzeuge und Feuerwehr ist nicht zufriedenstellend.  
 
vorhandene Medien: 
 
Die medientechnische Erschließung des Plangebietes soll mittels Anschlüsse an die Medien 
der Versorgungsträger in den vorhandenen öffentlichen Verkehrsräumen  erfolgen.  
Im BP-Gebiet selbst nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Leitungstrassen der Versor-
gungsbetriebe vorhanden.  
Da das BP-Gebiet M11 nur ein Flurstück umfasst, dass letztendlich für ein Eigenheimgrund-
stück vorgesehen ist, wären lediglich die entsprechenden Hausanschlüsse an die vorhande-
nen Leitungsnetze der Raßmannsdorfer Straße/ des Abzweiges von der Raßmannsdorfer 
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Straße herzustellen, analog zu den Eigenheimgrundstücken, die ebenfalls an diesem Ab-
zweig liegen.  
 
Es wird deshalb davon ausgegangen, dass alle relevanten Medien - Telekommunikation, 
Elektroenergie, Gas, Wasser und Abwasser – grundsätzlich auch für das Plangebiet des BP 
M11 bereitgestellt werden können. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  haben sich die Versorgungsbetriebe wie folgt geäu-
ßert: 
 Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland   
 Die Abwasserleitung hat am jetzigen Straßenende eine Tiefe von ca. 1,40m. Sie kann 

in das neue Wohngebiet verlängert werden. Gegebenenfalls muss mit einem Pump-
werk und einer Druckleitung gearbeitet werden. Die Energieversorgung dafür müssen 
die Grundstückseigentümer übernehmen. Die Trinkwasserleitung kann ebenfalls ver-
längert werden und ist für die Trinkwasserversorgung von ca. 5 weiteren Häusern aus-
reichend.  

 Die Löschwasserversorgung mit 48m³/h, kann nur über die Hauptleitung in der Raß-
mannsdorfer Straße gewährleistet werden. Da lt. B.-Plan die Eigentümer die Erschlie-
ßungskosten tragen sollen, werden wir keine eigene Planung vornehmen, möchten 
aber in die Planung und Abstimmung eingebunden werden. 

 

 
Bild – Leitungsplan Wasser- und Abwasserzeckverband  
 

 
 Deutsche Telekom AG 
 Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 Es wird gebeten, folgende fachliche Festsetzungen in den BP aufzunehmen: 
- In allen Straßen und Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-

tungszone in einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen. 
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- Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir 
bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 

 Zur Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruk-
tur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

 Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adres-
se so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. 

 
Im Rahmen der Beteiligung nach § 4(2) BauGB  haben sich die Versorgungsbetriebe wie 
folgt geäußert: 
 Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Beeskow und Umland 
 Die Stellungnahme vom 15.04.2019 (s.o.)  findet in der erneuten Auslegung Berück-

sichtigung und muss ergänzt werden: Im Bereich der Zuwegung für das Bebauungsge-
biet ist ein geeigneter Schutzstreifen - 1 m Breite- zur Verlegung der Trink- und Ab-
wasserleitungen vorzusehen. Planungen für weitere Bauaktivitäten im Plangebiet gibt 
es beim WAZV Beeskow und Umland nicht. 

 
Es ist zu beachten, daß der vorhandene Erschließungskorridor (Abzweig von der Raß-
mannsdorfer Straße) lediglich eine Breite von ca. 5,0 m hat, d.h. ein gesonderter Streifen von 
1,0 m neben der Verkehrserschließung ist nicht möglich. Beim Ausbau der Verkehrswege ist 
entsprechend mit dem Zweckverband eine Abstimmung notwendig. 
 
 Deutsche Telekom AG 
 Zur Planung wurde bereits mit Schreiben PTI 32, PPB4 vom 24.04.2019 Stellung ge-

nommen (s.o.). Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
 
 EWE NETZ GmbH 
 In dem angefragten Bereich betreibt die EWE keine Versorgungsleitungen. Die EWE 

NETZ GmbH ist daher nicht betroffen. 
 
 E.DIS Netz GmbH 
 Gegen die vorliegende Planung bestehen seitens der E.DIS Netz GmbH keine Ein-

wendungen. Im Planbereich befinden sich keine Anlagen unseres Unternehmens. Ei-
ne spätere Stromversorgung des Plangebietes kann ab dem bestehenden Nieder-
spannungsnetz (derzeit endend auf Höhe Raßmannsdorfer Straße 3) erfolgen. (Ein 
Bestandsplan ist mit der Stellungnahme übergeben worden.) 
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Bild – Leitungsplan e.dis 
 
 GDMcom 
 Bezugnehmend auf die Anfrage erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich 

für die folgenden Anlagenbetreiber: nicht betroffen von der Planung – Erdgasspeicher 
Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen), 
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG*, ONTRAS Gastransport GmbH, VNG Gasspeicher GmbH. (* 
GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil 
zuständig. Zur Einholung weiterer Auskünfte wird auf die Anlagenbetreiber verwie-
sen.) 

 ONTRAS Gastransport GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, VNG Gasspeicher 
GmbH, Erdgasspeicher Peissen GmbH - Im angefragten Bereich befinden sich keine 
Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten Anlagenei-
gentümer/s. Es gibt keine Einwände gegen das Vorhaben. 

 
Regenwasserentsorgung 
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht über öffentliche Einrichtungen 
entsorgt werden. Es ist eine Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort notwendig.  
 
Löschwasserversorgung 
 
Entsprechend Stellungnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung Beeskow und Umland ist die Löschwasserversorgung über die Hauptleitung in der 
Raßmannsdorfer Straße gewährleistet. Der notwendige Anschluß des Plangebiets an die 
Hauptleitung wird durch den Eigentümer des im BP-Gebiet liegenden Areals finanziert. Die 
Absicherung erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag. 
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2.4 Natur und Landschaft 
 
A) Bestand 
 
Naturräumliche Einbindung 
Das Plangebiet gehört zu der naturräumlichen Großeinheit „Ostbrandenburgisches Heide- 
und Seengebiet“.  
Sie bildet einen Ausschnitt aus dem Jungmoränenland des Norddeutschen Tieflandes im Be-
reich der Brandenburger Stillstandslagen. Es wird geprägt durch ein Mosaik von meist eben-
flachwelligen, seltener starkwelligen Lehm- und Sandflächen (Grundmoränen), von ebenen 
bzw. schwach geneigten Talsand- und Sanderflächen, oft reliefstarken End- und Stauchmo-
ränenhügeln und -zügen, feuchten Niederungen und zahlreichen Seen. 

 
Das Plangebiet liegt an der Grenze zwischen den Naturräumlichen Haupteinheiten 
Beeskower Platte und Berlin-Fürstenwalder Spreeniederung.  
 
Heutige potenziell natürliche Vegetation 
Die heutige potenziell natürliche Vegetation ist eine theoretisch-methodische Grundlage zur 
Darstellung des heutigen Wuchspotentials der Landschaft, unabhängig von nutzungsbeding-
ten Vegetationsveränderungen. Es handelt sich um die denkbar höchstentwickelte Pflanzen-
gesellschaft, die anstelle der nutzungsbedingten Sekundärvegetation die heutige Kulturland-
schaft schlagartig (ohne Sukzession) bedecken würde, sobald der menschliche Einfluss 
ausgeschaltet wäre. Die heutige potenziell natürliche Vegetation entspricht den augenblickli-
chen Standortbedingungen einschließlich irreversiblen Veränderungen durch vielfältige Nut-
zungseinflüsse. 
In der Regel stellt die heutige potenziell natürliche Vegetation die stabilste Pflanzengesell-
schaft dar, die sich über lange Zeiträume ohne menschliche Eingriffe durch Selbstregulation 
erhalten kann. Daher ist diese Pflanzengesellschaft nach Möglichkeit als Bestandsziel anzu-
streben, bzw. Arten dieser Pflanzengesellschaften anzusiedeln. 
 
Die natürliche Waldgesellschaft auf den sickerwasserbestimmten reicheren Sanden ist im 
Bereich der Kiefern-Traubeneichenwald. Er ist auf der Beeskower Platte weit verbreitet.  
 
Die Gehölzarten Trauben-Eiche (Quercus petraea), Wald-Kiefer (Pinus sylvetris), Stiel-Eiche 
(Quercus robur), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Zitter-Pappel (Populus tremula), Faulbaum 
(Frangula alnus) sind typisch für diese Pflanzengesellschaft. 
 
Geologie und Boden 
Böden sind der oberste, von Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte Teil der Erdkruste. 
Sie sind Umweltprodukte mineralischer und organischer Substanzen und erfüllen folgende 
Funktionen: 
 
- Puffer- und Filterfunktion (Zurückhaltung von Einträgen in den Boden) 
- Infiltrationsfunktion (Durchlässigkeit von Böden und Bodenoberflächen für die 
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- Grundwasserneubildung) 
- Erosionsschutzfunktion/ Bodenschutzfunktion (Schutz des fruchtbaren Oberbodens 

vor Abtrag durch Wasser und Wind) 
- Lebensraumfunktion (Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen) 
- Biotische Ertragsfunktion (natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens als Grundlage für 

die Produktion von Biomasse) 
- Funktion als Lagerstättenressource 
- Dokumentationsfunktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
 
In der naturräumlichen Großeinheit „Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet“ herr-
schen Sande und lehmige Sande vor. Daraus entwickelten sich meist schwach bis mäßig 
gebleichte rostfarbene Waldböden (Podsole) und in kleineren Niederungen organische 
Nassböden. Die Bodengüte ist meist mäßig. Die sandigen Böden unterliegen einer stärkeren 
Oberflächenaustrocknung und sind dann winderosionsanfällig. 
 
Ein Boden- oder Baugrundgutachten liegt für das Plangebiet nicht vor. Für die Bestandsauf-
nahme der Bodenverhältnisse des Vorhabengebietes werden daher die Karten aus dem In-
ternetangebot des LBGR ausgewertet.  
 

 

 
Auszug aus der Geologischen Übersichtskar-
te 1:100.0001 
qw1//gf 
Ablagerungen durch Gletscherschmelzwasser 
(Vorschütt- und/oder Eiszerfallsphase): Sand, 
verschiedenkörnig, schwach kiesig bis kiesig, 
z.T. mit Einlagerung von Schluffbänken 

qw1//Lg 
Grundmoräne (Geschiebemergel, -lehm): 
Schluff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit 
Steinen  

qw-qh//p-f 
Periglaziäre bis fluviatile Ablagerungen (perigla-
ziär-fluviatile und periglaziär-limnische Tal- und 
Beckenfüllungen, z.T. von geringmächtigem Ho-
lozän bedeckt; auch Hangsande und Schwemm-
kegel, seltener Fließerden): Sand, z. T. schluffig,  

qh/H 
Moorbildungen (Niedermoor, Anmoor, "Moorer-
de"): Niedermoortorf, meist zersetzt; sandiger 
Humus auf Sand; Schluff und Sand, stark humos 
(Sand-/Schluff-Humus-Mischbildung 

 
Gemäß Geologischer Übersichtskarte handelt es sich im Plangebiet um Sand z. T. schluffig. 
Es handelt sich um aus periglaziäre bis fluviatile Ablagerungen (periglaziär-fluviatile und pe-
riglaziär-limnische Tal- und Beckenfüllungen, z.T. von geringmächtigem Holozän bedeckt; 
auch Hangsande und Schwemmkegel, seltener Fließerden). 
Sand ist gekennzeichnet durch hohe Wasserdurchlässigkeit und geringes Filter- und Spei-
chervermögen. 
 
Der Boden im BP-Gebiet ist überwiegend unversiegelt. Die einzigen baulichen Anlagen stel-
len eine Gartenlaube mit Terrasse und die Einzäunung dar. Die vorderen Flächen (im Be-
reich der Einfahrt) sind verdichtet. 
 
Relief 
Das Grundstück ist fast eben.  

                                                           
1 Karten- Service des LBGR Brandenburg abgerufen 13.08.2019 

qw1//gf 

qw-qh//p-f 

qw1//Lg 

qh/H 
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Die Höhen des BP-Gebietes liegen zwischen 42,8 und 43,1 m NHN. Optisch sind die Hö-
henunterschiede kaum wahrnehmbar.  
 
Bewertung 
Wichtige Funktionen des Bodens sind Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen. Diese 
sind abhängig von der Konsistenz der Bodengesellschaften, u.a. von Bodenart dem pH-
Wert, der Feldkapazität und dem Humusgehalt. 
 
Die im Plangebiet vorkommenden sandigen Bodenarten besitzen ein geringes bis mittleres 
Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen. Daher können in den Boden eingetragene 
Schadstoffe in das Grundwasser ausgewaschen werden. Die Verschmutzungsgefährdung 
für tiefer gelegene Bodenschichten und das Grundwasser ist für das Plangebiet als gering 
einzuschätzen.  

  

2 

 
Das Versickerungsvermögen der vorhandenen Sandböden ist mittel bis hoch. Sandböden 
sind empfindlich gegenüber Schadstoffeintrag und gering bis mäßig empfindlich gegenüber 
Verdichtung. Bodenverhältnisse und aktuelle Flächennutzung bedingen ein sehr hohes Risi-
ko für den Eintrag von Schadstoffen und die Eutrophierung des Bodens. 
 
Die unversiegelten Flächen besitzen eine belebte Oberbodenschicht. Obwohl es sich im 
Plangebiet um anthropogen veränderte Böden handelt, bietet sie einigen Tieren und Pflan-
zen Lebensraum. Angesichts bestehender Nutzungen und im Vergleich zum natürlichen 
Standortpotenzial ist die Artenvielfalt und -zahl als eingeschränkt zu bewerten.  
 
Das Bodenpotenzial des Plangebiets ist durch verschiedene anthropogene Einflüsse beein-
trächtigt. Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen stellen prinzipiell Störungen des 
natürlichen Bodenaufbaus dar. Die natürlich vorkommenden Sandböden sind relativ nähr-
stoffarm. Die hier vorkommenden Arten sind stickstoffliebend teilweise sogar Zeigerpflanzen 
für Stickstoff (Brennnessel). Das deutet auf Nährstoffeinträge durch die anthropogene Nut-
zung hin (siehe Punkt „Aktuelle Vegetation“). 
 
                                                           
2 Karten- Service des LBGR Brandenburg abgerufen 13.08.2019 
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Klima/Luft 
Wichtige Funktionen des Lokalklimas sind die bioklimatische Ausgleichsfunktion (wirksame 
Verbesserung von durch den Menschen negativ beeinflussten klimatischen Zuständen). Be-
züglich Luft und Lärm ist die Immissionsschutz- und Luftregenerationsfunktion (Verringerung 
der Belastungen durch Lärm und Luftschadstoffe) von Bedeutung. 
 
Das Gebiet liegt im Übergangsbereich vom ozeanischen zum kontinental geprägten mitteleu-
ropäischen Binnenlandklima. Das Klima in Beeskow ist gemäßigt und warm. Beeskow hat 
während des Jahres eine erhebliche Menge an Niederschlägen zu verzeichnen. Das gilt 
auch für den trockensten Monat. Zwischen dem trockensten Monat Februar und dem nieder-
schlagsreichsten Monat Juli liegt eine Differenz von 36 mm. Zwischen dem wärmsten Monat 
Juli und dem kältesten Januar liegt eine Differenz von 20.5 °C. Die Jahresdurchschnittstem-
peratur beträgt 9.2 °C. Jährlich fallen etwa 541 mm Niederschlag.  
 

 
 
Quelle: https://de.climate-data.org/europa/deutschland/brandenburg/beeskow-30796/ abgerufen 
17.08.2019  
Alle Klimadaten stammen aus einem Klimamodell. Das Modell nutzt Wetterdaten von tausenden von 
Wetterstationen aus aller Welt. Die Wetterdaten wurden zwischen den Jahren 1982 und 2012 ge-
sammelt. 
 
Das Plangebiet ist Teil eines größeren Siedlungsgebietes mit klimatischen Entlastungsflä-
chen. Es besteht aus Offenlandflächen und gehölzbestandenen Grünflächen. Es ist gekenn-
zeichnet durch gute Austauschverhältnisse, nächtliche Abkühlung, teilweise Kaltluftentste-
hungsgebiet. Es hat für angrenzende versiegelte Bereiche entlastende Wirkung mit Dämp-
fung der Temperatur und lufthygienische Wirkung durch Filterung der Luftmassen durch die 
Vegetation.  
 
Auf den Flächen im Plangebiet mit Offenlandcharakter ist von erhöhten bodennahen Luftbe-
wegungen, einer erhöhten Verdunstung und einer relativ ungehinderten Ein- und Ausstrah-
lung auszugehen, die zu größeren Temperaturextremen führen kann.  
 
In durch Bäume verschatteten Bereichen wird die Einstrahlung vermindert und in Verbindung 
mit der Verdunstung der Vegetationsflächen eine verstärkte Erwärmung vermieden. In den 
Bereichen mit hohem Versiegelungsanteil ist mit einer im Vergleich zum unversiegelten Um-
feld etwas verstärkten bodennahen Erwärmung tagsüber und einer verzögerten Abkühlung in 
den Abendstunden zu rechnen.  
 
Bewertung 
Der größere Teil des Plangebietes (Grün- und Gartenflächen) besitzen als Kaltluftentste-
hungsgebiet Ausgleichsfunktion für Siedlungsflächen.  

https://de.climate-data.org/europa/deutschland/brandenburg/beeskow-30796/
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Auf Grund seiner Lage abseits der bedeutender überörtlicher Verbindungen ist nicht von ei-
ner erhöhten Belastung durch Kfz-Abgase für das Plangebiet auszugehen.  
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes im gewerblich geprägten Norden von Beeskow ist das 
Gebiet des BP M11 jedoch durch industriell verursachte Geruchsimmissionen vorbelastet (s. 
auch Abschnitt II.3.1.3 „Emissionen“). 
 
Wasser  
Beim Schutzgut Wasser wird Oberflächenwasser und Grundwasser unterschieden. 
 
Oberflächenwasser 
Innerhalb des Plangebiets befindet sich kein Oberflächenwasser. Südlich des Plangebietes 
befindet sich in etwa 400 m Entfernung der Beeskower Luchgraben. Er entwässert in die 
Spree. Die geringste Entfernung zur Spree beträgt in etwa 630 m. In etwa 1.600 m liegt der 
Oegelnische See. 
 
Bewertung 
Die Oberflächengewässer sind insgesamt empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen. Sie 
sind jedoch weit genug vom Plangebiet entfernt um Beeinträchtigungen auszuschließen. 
 
Grundwasser 
„Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Erdrinde zusammenhän-
gend ausfüllt und dessen Bewegung ausschließlich durch von der Schwerkraft und durch die 
Bewegung selbst ausgelösten Reibungskräften bestimmt wird.“ (DIN 4049) 
 
Das Grundwasser hat Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt. Es bestimmt die Eigenschaf-
ten des Bodens (Filterkapazität, Lebensraumfunktion etc.). Vom Grundwasserstand hängt 
die Wasserversorgung der Pflanzen ab. Das ist ein wichtiger Standortfaktor für die Ausbil-
dung von Pflanzengesellschaften (z.B. Feuchtstandorte, wechselfeuchte Standorte). Für die 
Trink- und Brauchwasserversorgung besitzt das Grundwasser ebenfalls eine hohe Bedeu-
tung. 
 
Das Plangebiet gehört zum Einzugsgebiet des Beeskower Luchgrabens. Im Plangebiet wird 
für den Zeitraum 1991 - 2010 eine durchschnittliche jährliche Grundwasserneubildungsrate 
von 68 mm/a errechnet3. Der Grundwasserleiter des obersten Grundwasserleiterkomplex 
liegt bei ca. 40,0 m NHN4. Damit liegt das Grundwasser knapp 3 m unter der Geländeober-
fläche. Durch Bodenüberdeckung wird im Plangebiet eine geringe Verweildauer des Sicker-
wassers im Boden erreicht (s. auch Geologie und  Boden). 
 
Bewertung 
Aufgrund der relativ durchlässigen Substrate und des hohen Grundwasserflurabstandes ist 
von einer mittleren Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen aus-
zugehen. Anhaltspunkte für Belastungen des Grundwassers bestehen nicht. 
 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
Bei den Arten und Lebensgemeinschaften werden die Arten- und Lebensraumfunktion/ Habi-
tatfunktion (Arten, Populationen, Lebensgemeinschaften, Biotope) sowie die speziellen Le-

                                                           
3 Quelle: LfU Brandenburg: GeoBasis- DE/ LGB, LUIS- Daten Karten Hydrologie Grundwasserneubildung 1991- 2010, (Kartendienst 
des LUA im Internet www.geobasis- bb.de) abgerufen am 16.08.2019 
4 Karten- Service des LBGR Brandenburg, HYK50- 1, abgerufen 13.08.2019 

http://www.geobasis-bb.de/
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bensraumfunktionen (Minimalareale, Vernetzungsfunktionen, Habitate, räumlich-funktionale 
Beziehungen zwischen Teilhabitaten) betrachtet. 
 
Pflanzen und Biotope 
 
Grundlage der Biotopbeschreibung ist eine Ortsbegehung am 08.10.2019.  
 
Auf der Grundlage der Biotopkartierung Brandenburg5 wurden im Bearbeitungsgebiet die fol-
genden Biotoptypen kartiert. Die örtliche Ausprägung ist den nachfolgenden Beschreibungen 
zu entnehmen.  
 
Gärten (10111) 
Das gesamte Plangebiet kann einem Biotoptyp zugeordnet werden. Es handelt sich um ei-
nen Garten, der zur Zeit nicht mehr gärtnerisch genutzt wird. Die Flächen werden, soweit sie 
nicht bebaut (Gartenlaube) oder mit den wenigen vorhandenen Gehölzen bestanden sind, 
regelmäßig gemäht. Die vorhandenen Arten sind hauptsächlich Obstgehölze, Ziergehölze, 
Wildkräuter die häufig in Gärten zu finden sind und Gräser.  
 
Tiefer im Grundstück finden sich Brennnesseln (Urtica dioica), Gemeiner Beifuß (Artemisia 
vulgaris), Melde (Atriplex spec), Wilde Malve (Malva sylvestris), Weiße Lichtnelke (Silene la-
tifolia), Sauer-Ampfer (Rumex acetosa), Schaf-Garbe (Achillea millefolium) Löwenzahn (Ta-
raxacum officinale), Rote Taubnessel (Lamium purpureum).  
 
Weitere Biotoptypen außerhalb des Plangebietes: 
 
Einzel- und Reihenhausbebauung (12260) 
Bei den umliegenden Flächen handelt es sich um Einzelhausbebauung mit größeren Gärten. 
Die Flächen weisen Gärten mit größeren Rasenflächen, flächige Gehölze und Einzelgehölze.  
 
Intensivgrasland (05150) 
Im Zentrum des durch die Rassmannsdorfer Straße, der Radinkendorfer Straße und des 
Neuen Weges gebildeten Siedlungsblocks gibt es kleinere Grünlandflächen. 
 
Biotopschutz 
Im Plangebiet gibt es keine gemäß BNatSchG geschützten Biotope. Die im Plangebiet und in 
der näheren Umgebung kartierten Biotoptypen stellen keine Lebensraumtypen nach Anhang 
I der FFH-Richtlinie dar. 
 
Artenschutz 
Gemäß Landschaftsrahmenplan sind keine Vorkommen von FFH-Arten im Plangebiet be-
kannt. Bei den Bestandsaufnahmen sind keine FFH-Arten entdeckt worden. Bei den Bege-
hungen sind keine Nistplätze von Vögeln oder Fledermäusen entdeckt worden. 
 
Schutzgebiete 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Schutzgebieten.  
 
Bewertung 
Die Bewertung der Biotope wird nach folgenden Kriterien vorgenommen: 

- Seltenheit und Gefährdung des Biotoptyps 
- Mannigfaltigkeit und Vielfalt  
- Vollkommenheit und Repräsentanz  
- Ersetzbarkeit des Biotoptyps 
- Schutzstatus laut § 30 BNatSchG, §§ 31 und 32 BbgNatSchG. 

                                                           
5 Kartenangebote des Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) im Internet 



19 

 BP M11 „Raßmannsdorfer Straße“ Beeskow                          BEST PLAN                                                                                      

 
Bei dem im Plangebiet aktuell aufgefundenen Biotop handelt es sich um stark anthropogen 
beeinflusste Lebensräume. Alle Flächen werden mehr oder minder stark genutzt. Sie sind bis 
auf die Gartenlaube und eine kleine Terrasse unversiegelt. Im südlichen Bereich lagert etwas 
Müll und Baumaterial. Im südlichen Bereich ist die Fläche im Bereich der Zufahrt und zum 
südliche angrenzenden Grundstück verdichtet. Das zeigt sich auch an Trittflur-Pflanzen bzw. 
Verdichtungs-Zeigern wie den in einigen Bereichen fast flächenhaft vorkommenden Vogel-
knöterich (Polygonum aviculare) und dem Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata).  
 
Die sonst im Grundstück gefundenen Arten sind überwiegend Zeigerpflanzen nitrophiler 
Standorte. 
 
Das Biotop des Plangebietes weist eine mäßige Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
auf. 
 
 

Tierwelt 
 
Für das Plangebiet liegen keine faunistischen Erhebungen vor. Gemäß Stellungnahme der 
unteren Naturschutzbehörde zur frühzeitigen Beteiligung und Abstimmung vor Beginn der 
Planung ist auf Grund der Vegetationsausstattung und intensiven Nutzung eine faunistische 
Untersuchung nicht erforderlich, soweit geeignete Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen berücksichtigt werden, hier Erhalt der bestehenden Gehölzstruktur 
(Nachbargrundstück außerhalb des BP-Gebietes). 
 
Bei dem im Plangebiet dokumentierten Biotoptyp handelt es sich gemäß Biotopkartierung 
Brandenburg Band 1 Kartieranleitung nicht um potenzielle Lebensräume von besonders ge-
schützten oder streng geschützten Arten (FFH-Lebensraumtypen).  
Es sind typische Arten des Siedlungsraumes sowie häufige Arten des Offenlandes und der 
Gehölzränder zu erwarten.  
 
Bewertung 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Schutzgebieten gemäß FFH-Richtlinie.  
 
Sein Wert als Lebensraum für seltene und streng geschützte Arten der wildlebenden heimi-
schen Fauna ist auf Grund der intensiven Nutzung mit gering anzunehmen. Es ist jedoch da-
von auszugehen, dass das Plangebiet von verschiedenen Reptilien und Kleinsäugern bei ih-
ren Wanderungen gequert wird. Einzelne Individuen überwintern eventuell auch innerhalb 
des Plangebietes.  
Die wenigen Gehölzstrukturen des Plangebietes besitzen für die lokalen Populationen von 
Vogel- und Insektenarten nur einen geringen bis mittleren Wert als Lebensraum.  
Die im Plangebiet auftretenden Arten werden im Wesentlichen von den angrenzenden Bioto-
pen bestimmt (Hecken, Grünland, Gartenland).   
 
biologische Vielfalt 
 
Die biologische Vielfalt umfasst die folgenden drei Ebenen: 
 
- Vielfalt an Ökosystem bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und Landschaften, 
- Artenvielfalt und 
- genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten. 
 
Das Plangebiet ist hinsichtlich seiner geringen faunistischen Strukturvielfalt und -entwicklung 
als geringwertig einzustufen. Lediglich die wenigen Gehölze werten die Flächen des Gebie-
tes auf. Jedoch weisen die Gehölze ein sehr junges Entwicklungsalter auf (< 20 Jahre), so 
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dass sich bisher noch keine relevanten Habitatstrukturen wie Totholz, Astlöcher oder sonsti-
ge Höhlungen entfalten konnten. 
 
Es ist anzunehmen, dass sich trotz der relativ artenarmen Biotopstruktur Lebensgemein-
schaften wie z.B. Brutvogelgemeinschaften gebildet haben. Dennoch ist die biologische Viel-
falt in der Gesamtbetrachtung aufgrund der geringen Vielfalt an Lebensräumen, Lebensge-
meinschaften und Artenvielfalt als gering zu werten. 

Orts- und Landschaftsbild/landschaftsgebundene Erholung 
Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der möglichen Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schützt Natur und Landschaft damit nicht nur in 
ihrer ökologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer ästhetischen, den Naturgenuss prä-
genden Funktion.  
Unter Landschaftsbild wird das gesamte vom Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild 
einer Landschaft verstanden. Zur Beurteilung der Qualität des Landschaftsbildes werden die 
Merkmale Eigenart, Vielfalt, Schönheit und Erholungswert herangezogen. Die unterschiedli-
chen Landschaftsräume werden in Landschaftsbildtypen zusammengefasst. 
Im Schutzgut Landschaftsbild werden Naturerfahrungs- und Erlebnisfunktion/ naturbezogene 
Erholungsfunktion (optische, akustische und sonstige strukturelle und funktional-räumliche 
Voraussetzungen für das Natur- und Landschaftserleben und die Erholung) und die Doku-
mentations- und Informationsfunktion der Landschaft betrachtet. 
 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das bestehende Wohngrundstücke Süden und an Gar-
tengrundstücke mit Strukturelementen im Osten, Westen und Norden an. Die Begrünung des 
Gebietes beschränkt sich auf Intensivgrünland und einige Gartentypische Gehölze/ Obst-
bäume. Durch regelmäßige Mahd macht das Plangebiet im Wesentlichen einen „ordentli-
chen“ Eindruck. Die Gehölzriegel auf dem Nachbargrundstück (nicht im BP-Gebiet) prägen 
das Grundstück und das gesamte Areal.  
 
Bewertung: 
Wertvolle Landschaftsbild-Elemente sind die Gehölze an den Grundstücksgrenzen (jenseits 
der Plangebietsgrenze). Störende Elemente sind die abgelagerten Baustoffe bzw. Material-
reste an der südlichen Grenze.  
Das Plangebiet und seine Umgebung weisen eine geringe Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
auf. Es handelt sich auf Grund der Nutzung um eine sehr strukturarme Fläche. Gliedernde 
Elemente wie Bäume und Gebüsche fehlen fast völlig. Durch den flächigen Vegetationsbe-
stand und den geringen Versieglungsanteil macht die Fläche einen naturnahen Eindruck, un-
terliegt jedoch einer intensiven Pflege. 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Der Begriff der Wechselwirkungen umfasst alle denkbaren funktionalen und strukturellen 
Beziehungen zwischen den Schutzgütern. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landschaft
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Plangebiet 
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Wirkungen: -- sehr negativ, - negativ, +/- positiv und negativ, o neutral,  + positiv, ++ sehr 
positiv 
 
Die unbebauten bzw. unversiegelten Flächen ermöglichen Regenwasserversickerung und 
tragen zur Grundwasserneubildung bei. Auch haben sie einen Anteil an der Kaltluftentste-
hung, der im lokalklimatischen Zusammenhang aber vernachlässigt werden kann. Sie besit-
zen weiterhin eine eingeschränkte Lebensraumfunktion und bieten eine Rückzugsmöglich-
keit für Tiere. Allerdings ist das Artenspektrum als gering einzuschätzen. Vorkommen selte-
ner, gefährdeter oder geschützter Arten sind weitgehend auszuschließen. 
 
Bewertung 
Die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sind als gering zu betrachten.  
 
Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 
Wechselwirkungen im Bebauungsplangebiet ergibt sich nicht. 
 
 
2.5 Altlasten 
 
Im Plangebiet sind nach derzeitiger Kenntnis keine Altlasten vorhanden.  
 
Die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde hat im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Stellungnahme des Land-
kreises vom 03.05.2019) dazu folgende Aussagen getroffen: 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
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2.6 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Bereiche des Plangebietes befinden sich im Privateigentum. 
 
 
3. Planerische Ausgangssituation 
 
3.1 Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Im FNP der Stadt Beeskow ist das Plangebiet des BP Nr. M 11 als Gemischte Baufläche 
eingetragen.  
 
In der Umgebung des BP M11 sind soweit Bauflächen ausgewiesen sind, im FNP folgende 
Darstellungen vorhanden: 
-direkt angrenzend allseitig weitere Gemischte Bauflächen 
Im Weiteren 
- im Westen jenseits der Raßmannsdorfer Straße und auch jenseits der Fürstenwalder Stra-
ße Gemischte Baufläche,  
- im Osten jenseits der Radinkendorfer Straße Gewerbliche Bauflächen, 
- im Norden weitere Gemischte Bauflächen, daran anschließend gewerbliche Bauflächen 
und Landwirtschaftsflächen,  
- im Süden, jenseits der eingetragenen Bahnflächen weitere Gemischte Bauflächen. 
 
Der Hochwasserschutzbereich (s.o.) befindet sich östlich in ca. 800 m Entfernung und süd-
lich in ca. 350 m Entfernung (Luchgraben) des BP M 11 jenseits weiterer eingetragener Bau-
flächen. 
 
Sonstige Darstellungen sind dem FNP für das Plangebiet und die direkte Umgebung nicht zu 
entnehmen. 
 

 
Bild -  Ausschnitt rechtskräftiger FNP der Stadt Beeskow – Plangebiet BP M 11 (rote Um-
grenzung = Plangebietsgrenze) 
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Damit kann der Bebauungsplan Nr. M11 mit der angestrebten Entwicklung  aus den Darstel-
lungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes der Stadt Beeskow entwickelt werden. 
Die Festsetzungen des BP M11 sind aus den Darstellungen des FNP der Stadt Beeskow 
entwickelbar. 
 
3.2 Übergeordnete Planungen 
 
Landesplanung, LEP HR, Regionalplanung 
 
Lt. LEP HR finden die Ziele 3.6 Abs. 1 (Mittelzentren im Weiteren Metropolenraum), 5.2 Abs. 
1 (Anschluss neuer Siedlungsflächen) und 5.6 Abs. 2 und 3 (Schwerpunkte der Wohnsied-
lungsflächenentwicklung) für die Planung Anwendung. Widersprüche zwischen der Planung 
zum BP M11 und dem LEP HR sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erkennen. 
 
Die Fläche des BP M11 ist nicht Bestandteil des Freiraumverbundes (Ziel Z 6.2). 
 
In ihrer Stellungnahme vom 16.01.2020 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung GL5 
folgende Aussagen gemacht: 
 Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 Die Verordnung über den LEP HR vom 29.04.2019 ist seit dem 01.07.2019 rechts-

wirksam und hat die zum Zeitpunkt der Stellungnahme zur Zielanfrage vom 
26.04.2019 geltenden Regelungen aus dem Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg abgelöst. Die nunmehr für die Planung relevanten Ziele der Raumord-
nung wurden in die Begründung zum Bebauungsplan Nr. M 11 integriert. 

 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat mit Schreiben vom 05.02.2020 
folgende Stellungnahme abgegeben: 
 Aufgrund der geringfügigen Flächeninanspruchnahme berührt die Planung keine re-

gionalplanerischen Belange. Der Planung wird somit aus regionalplanerischer Sicht 
zugestimmt. 

 
FFH 
 
Das Plangebiet des BP M11 ist nicht Bestandteil eines FFH-Gebietes.  
 
Nächstgelegen – im Süden – befindet sich das FFH-Gebiet „Spreewiesen südlich Beeskow“ 
– Entfernung zwischen Plangebietsgrenze BP Nr. M 11 und Grenze Schutzgebiet ca. 1,3 km 
und im sowie im Nordosten das FFH „Spree“ - Entfernung zwischen Plangebietsgrenze BP 
Nr. M 11 und Grenze Schutzgebiet ca. 1,25 km. 
Zwischen dem BP M11 und dem FFH „Spree“ liegen weitere Siedlungsbereiche (Gewerbe 
und Wohnen), zwischen dem BP-Gebiet und dem FFH-Gebiet „Spreewiesen südlich 
Beeskow“ befindet sich der gesamte Siedlungskörper der Stadt Beeskow. 
 
In Bezug auf die FFH-Gebiete sind durch die geplante Entwicklung im Bereich des BP M11 
keine Wirkungen zu erwarten. 
 
Sonstige naturschutzfachliche Schutzgebiete 
 
LSG 
 
Das Plangebiet des BP ist nicht Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes.  
 
Nächstgelegenes LSG ist das LSG „Schwielochsee“ – im Süden - Entfernung zwischen 
Plangebietsgrenze BP Nr. M 11 und Grenze Schutzgebiet ca. 680 m. 
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Zwischen dem BP M11 und dem FFH befindet sich der gesamte Siedlungskörper der Stadt 
Beeskow. 
 
In Bezug auf das LSG sind somit durch die geplante Entwicklung im Bereich des BP M11 
keine Wirkungen zu erwarten. 
 
NSG 
 
Das Plangebiet des BP ist nicht Bestandteil eines Naturschutzgebietes.  
 
Nächstgelegenes NSG ist das NSG „Spreewiesen südlich Beeskow“ – Entfernung zwischen 
Plangebietsgrenze BP Nr. M 11 und Grenze Schutzgebiet ca. 1,3 km.  
Zwischen dem BP M11 und dem NSG befindet sich der gesamte Siedlungskörper der Stadt 
Beeskow. 
 
In Bezug auf die NSG sind somit durch die geplante Entwicklung im Bereich des BP M11 
keine Wirkungen zu erwarten. 
 

 
Bild – Standort Plangebiet BP M 11 (roter Punkt), Lage FFH (braun schraffiert); Lage NSG 
(dunkelgrün); Lage LSG (grün schraffiert) 
 
Trinkwasserschutzzonen 
 
In der Stellungnahme des Landkreises Oder-Spree vom 03.05.2019 wurden seitens der un-
teren Wasserbehörde keine Einwendungen vorgetragen. 
 
Der derzeitige Sachstand zum Thema „Trinkwasserschutzzonen“ ist den nachfolgenden Gra-
fiken zu entnehmen. Danach befindet sich das Plangebiet des BP M11 außerhalb des aktuel-
len Trinkwasserschutzgebietes (Entfernung ca. 1.600 m) und außerhalb des Einzugsgebie-
tes zum geplanten Wasserschutzgebiet Beeskow (Stand 2017) (Entfernung ca. 1.400 m) und 
auch außerhalb des im Fachgutachten 2015 vorgeschlagenen Wasserschutzgebietes sowie 
der Stand der Ausweisung der Trinkwasserschutzzonen 2019 (Entfernung ca. 1.600 m). 
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Bild – rechtskräftige Trinkwasserschutzzonen, eingetragen sind die TWSZ I, II und III (blaue 
Schraffuren) (Plangebiet BP M11 = rote Markierung) 
 

 
Bild - Einzugsgebiet zum geplanten Wassereinzugsgebiet Beeskow – violette Fläche (Stand 
Mai 2017, Plangebiet BP M11 = roter Punkt 
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Bild - Einzugsgebiet zu den geplanten Trinkwasserschutzzonen Beeskow (Stand 2019, 
Plangebiet BP M11 = hell violette Fläche im Nordosten) 
 
Der Prozeß zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes und der Schutzzonen ist aktuell 
noch nicht abgeschlossen. Jedoch stellt die Ausweisung 2019 den Endstand mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dar. Aufgrund der Abstände zum BP M11 (mindestens 1.600 m) ist je-
doch nach derzeitigem Kenntnisstand sicher davon auszugehen, dass durch die Entwicklung 
des BP M11 keine Berührungspunkte mit Trinkwasserschutzzonen vorhanden sind. 
 
3.3 Denkmalschutz 
 
Bodendenkmale 
 
Das Plangebiet des BP M11 ist nicht Bestandteil eines bekannten Bodendenkmals. 
 
Der Stellungnahme des Landkreises Oder Spree, Bauordnungsamt, AG untere Denkmal-
schutzbehörde vom 03.05.2019 zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden/ sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ist folgendes zu entnehmen: 
Gegen die Planung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  
Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu rechnen ist, wird 
auf folgende Festlegungen im Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land 
Brandenburg- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)- vom 24. Mai 2004 
(GVBl. I, S. 215) aufmerksam gemacht.  Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Stein-
setzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder Holzbohlen, Tonscherben, Metall-
sachen, Münzen, Knochen u. ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Brandenbur-
gischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Abt. Boden-
denkmalpflege und der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 
BbgDSchG).  Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätten sind bis zum Ab-
lauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).  Funde sind un-
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ter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig. Die Bauausfüh-
renden sind über diese gesetzlichen Festlegungen aktenkundig zu belehren 
 
Baudenkmale 
 
Im Plangebiet sind keine Baudenkmale vorhanden. 
 
Der Stellungnahme des Landkreises Oder Spree, Bauordnungsamt, AG untere Denkmal-
schutzbehörde vom 03.05.2019 zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden/ sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ist folgendes zu entnehmen: 
Baudenkmalpflegerische Belange sind durch das Planvorhaben nicht berührt 
 
 
II. Planinhalt 
 
1. Entwicklung der Planungsüberlegung (planerische Vorgeschichte) 
 
Die Stadt Beeskow versucht, neben den für den Wohnungsbau aufgestellten Bebauungsplä-
nen Innenverdichtungspotenziale zu nutzen. Entsprechende Angebote von Grundstücksei-
gentümern werden deshalb von der Stadt positiv begleitet, um so wenig wie möglich Außen-
bereiche für die Siedlungsentwicklung in Anspruch zu nehmen. Da in der Regel Beeskower 
selbst hier eine Entwicklung anstreben, dient auch diese Maßnahme der Verhinderung von 
Abwanderung und somit der Stärkung von Beeskow als Mittelzentrum. 
 
Mit dem BP M11 wird beabsichtigt, im Bereich zwischen der Raßmannsdorfer Straße, der 
Radinkendorfer Straße und dem Neuen Weg eine Innenverdichtung vorzunehmen. Im ge-
nannten Quartier ist eine Gemengelage (Wohnen und kleingewerbliche Nutzungen) vorhan-
den, wobei das Wohnen dominiert. Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Mischgebietes 
geplant, wobei konkret die Bebauung mit einem Eigenheim vorgesehen ist.  
 
Im Ergebnis einer durchgeführten frühzeitigen Beteiligung mit den benachbarten Grund-
stücksteilen Flurstück 3131/5 tlw. und 131/4 als Plangebietsbestandteil ist dieser Bereich 
mangels Interesse des Grundstückseigentümers am weiteren Planverfahren aus dem Plan-
gebiet des BP M11 herausgenommen worden. Die Anlage einer Wendeanlage am Ende des 
Abzweigs von der Raßmannsdorfer Straße, die vornehmlich das öffentliche Interesse am 
Planverfahren  und die notwendige städtebauliche Ordnung begründet (neben dem Nutzen 
eines Innenverdichtungspotenzials) ist auch ohne diesen Bereich möglich. 
 
Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. M 11 „Raßmannsdorfer Straße“ wird im beschleunig-
ten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt, 
ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Mit dem Bebauungs-
plan Nr. M 11 wird weder die Zulässigkeit eines Vorhabens nach Anlage 1 zum Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder eines nach Landesrecht UVP-pflichtigen Vorha-
bens vorbereitet oder begründet, noch bestehen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes. Im BP Nr. M 11 soll eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 
Quadratmetern festgesetzt werden (424 m², mit Überschreitung nach § 19(4) BauNVO 636 
m²). Damit sind die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens gege-
ben. 
 
1.1 Geltungsbereich  
 
Der Geltungsbereich des BP M11 umfaßt einen Bereich am Ende eines Abzweiges von der 
Raßmannsdorfer Straße nördlich der Bahnlinie (Quartier Raßmannsdorfer Straße/ Radin-
kendorfer Straße/ Neuer Weg). 
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Bestandteil des Plangebietes sind folgende Flurstücke: 
Gemarkung Beeskow,  
Flur:  4 
Flurstück: 132/7. 
 

 
Bild – Übersichtsplan, Plangebiet BP M11 (rote Markierung) 
 
1.2 Planverfahren 
 
Ein Aufstellungsbeschluss für den BP Nr. M11 ist durch die Stadtverordnetenversammlung 
am 16.10.2018 gefasst worden.  
 
Im Amtsblatt der Stadt Beeskow Nr. 10/ 2019 vom 12.04.2019  ist der Aufstellungsbeschluss 
öffentlich bekannt gemacht worden.  
Mit dieser Veröffentlichung wurde ebenfalls bekannt gemacht, dass sich in der Zeit vom 
23.04.2019 bis zum 10.05.2019 jedermann über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung unterrichten lassen kann und die Möglichkeit besteht, sich zur Planung zu äußern 
(frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung). Die frühzeitige Beteiligung wurde mit dem seinerzeiti-
gen größeren Plangebiet durchgeführt. 
Ebenfalls bekannt gegeben wurde, dass das Verfahren zum BP M11 im beschleunigten Ver-
fahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB ohne die Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung durchgeführt wird. 
Veranlassung der Planung (Zweck und Ziel der Planung) ist die Ausweisung eines Mischge-
bietes. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Anregungen/ Bedenken 
zum Vorhaben geäußert worden. 
 
Mit Schreiben vom 11.04.2019 wurden ausgewählte Behörden/ sonstige Träger öffentlicher 
Belange um eine frühzeitige Stellungnahme zum Vorhaben gebeten worden. Die frühzeitige 
Beteiligung wurde mit dem seinerzeitigen größeren Plangebiet durchgeführt. 
Dabei sind folgende wesentliche Aussagen gemacht worden: 
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Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, Aufgabengebiet Bauleitplanung 
 Für das Plangebiet wird nach der Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet nach § 6 

BauNVO festgelegt. Ziel ist es, neben einem Wohnhaus Anlagen für die Haustierhaltung 
zu errichten.  Bis auf Tankstellen und Vergnügungsstätten, sollen alle weiteren in § 6 
BauNVO benannten Nutzungen zugelassen werden. Aufgrund der Lage des Plangebie-
tes (Innenquartier) und der kleinen Baufenster, werden auch Geschäfts- und Büroge-
bäude, Einzelhandelbetriebe, Gartenbaubetriebe und Anlagen für Verwaltung keine Zu-
lässigkeit erlangen können.  Daher sollten auch diese Nutzungen ausgeschlossen wer-
den. 

 Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. Bei der Aufstellung eines B-Planes ist darauf zu 
achten, dass die Verwirklichung beider Nutzungen in Gleichwertigkeit und Gleichgewich-
tigkeit möglich ist.  Aufgrund der o. g. Zielsetzung (Wohnen und Tierhaltung, die nicht 
gewerblich ist), ist die Schaffung einer gemischten Struktur von Wohnen und Gewerbe 
nicht gegeben.  

 Anlagen für die Kleintierhaltung sind als untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtun-
gen in den Baugebieten allgemein zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen. Die 
Haltung von Alpacas und Schafen geht über den allgemeinen Begriff der Kleintiere hin-
aus. Diese Tierarten können allenfalls in Dorf-, Kleinsiedlungs- und hierfür gedachten 
Sondergebieten im Zusammenhang mit landwirtschaftlich ausgerichteten Nutzungen zu-
lässig sein.   

 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen be-
stimmt. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen dürfen Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und Garagen / Carports errichtet werden. Zum Erhalt von Bäumen, 
werden Teile des Plangebietes mit einer Erhaltungssignatur versehen. Da diese Berei-
che trotzdem als Bauflächen festgesetzt sind, sollte es in den textlichen Festsetzungen 
heißen: „Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO und Garage / Carports zugelassen werden. Ausgenommen sind 
Flächen mit Bindungen für die Erhaltung …usw.  

 Die wegemäßige Erschließung der nicht an die Verkehrsfläche (hier Fläche für Wende-
hammer) angrenzenden Baufenster müsste über festgesetzte Flächen zum Erhalt von 
Bäumen erfolgen. Hier schließen sich Erhaltungs- und Baumaßnahmen aus. (1) 

 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Naturschutzbehörde 
 Die Planungsabsicht der Stadt Beeskow wird von Seiten der unteren Naturschutzbehör-

de befürwortet.  
 Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen B- Planes gemäß § 13 a BauGB entfällt 

das Erfordernis, Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Unberührt davon bleibt 
die Anwendung des § 1a Abs. 3 BauGB – das heißt, die Vermeidung der voraussichtlich 
erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der unter § 1 (6) Nr. 7 a 
BauGB genannten Schutzgüter.  Im Geltungsbereich befinden sich zahlreiche Gehölze, 
ein Großteil steht sehr dich, sozusagen im Verband. Der Gehölzbestand besitzt im vor-
liegenden Einzelfall eine Bedeutung für das Ortsbild (innerörtlicher Grünbereich) als 
auch bezüglich des Immissionsschutzes.  In der Planung ist vorgesehen, die Baufelder 
so zu platzieren, dass der Gehölzbestand im Wesentlichen erhalten werden kann. Dies 
sollte anhand des Baumbestandes konkret geprüft und dargelegt werden.  

 Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Es wird darauf hingewiesen, dass im Baugenehmigungs-
verfahren der Nachweis zu erbringen ist, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände (Tötung von Individuen, Zerstörung von Lebensstätten) nicht erfüllt sind. Diese 
Möglichkeit ist insbesondere bei der Fällung von Bäumen bzw. der Entfernung sonstiger 
Gehölze gegeben. Der Gehölzbestand ist durch eine fachkundige Person auf das Vor-
handensein von Niststätten, Höhlen und Spalten auch im Hinblick auf potentielle Fleder-
mausquartiere und Bruthöhlen zu kontrollieren.  Bei einem Verlust von Baumhöhlen sind 
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in entsprechender Anzahl künstliche Fledermausquartiere und/oder Nisthöhlen im Um-
feld und vor Beginn der Baumaßnahme zu etablieren. (2)   

 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG Untere Wasserbehörde 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
 
Landkreis Oder-Spree, Stabsstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Sachgebiet Vor-
beugender Brandschutz 
 Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen gegen das Planvorhaben keine Beden-

ken.   
 Die Stadt Beeskow hat als örtlicher Träger des Brandschutzes (§ 2 BbgBKG) in seinem 

Bereich die Löschwasserversorgung zu gewährleisten (§ 3 BbgBKG).  Die vorgelegte 
Planung löst einen Löschwasserbedarf von 48m³/h für einen Zeitraum von mindestens 2h 
aus.  Die Löschwasserbereitstellung ist ein Teilbereich der bauplanungsrechtlichen Er-
schließung der Baugrundstücke im Sinne von § 123 BauGB. In die Planung ist aufzu-
nehmen, wie die Löschwasserbereitstellung erfolgt. (3) 

 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, Aufgabengebiet untere Denkmalschutzbehörde 
s. unter Punkt I.3.3 „Denkmalschutz“ 
 
Landesamt für Umwelt 
 Immissionsschutz – s. Abschnitt II.3.1.3 „Emissionen“  
 Wasserwirtschaft  
Grundsätzliche Hinweise zu den wasserwirtschaftlichen Belangen - Während der Bauphase 
besteht die Möglichkeit der Verunreinigung von Gewässern durch wassergefährdende Stoffe. 
Es ist sicherzustellen, dass durch die Einhaltung einschlägiger Sicherheitsbestimmungen ei-
ne wassergefährdende Kontamination vermieden wird. (§ 1 BbgWG, § 5 Abs. 1 WHG). Die 
Versiegelung der Bauflächen sollte auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden, um 
die Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Das anfallende Nieder-
schlagswasser sollte unter Beachtung des § 54b Abs. 4 Satz 1 BbgWG zur Versickerung ge-
bracht werden. 
 
 
Zu (1)  
– Der Anregung wird tlw. gefolgt. Gartenbaubetriebe werden ausgeschlossen. Geschäfts- 

und Büroräume sowie Einzelhandelseinrichtungen in Kleinform sind jedoch möglich und 
werden nicht ausgeschlossen. In den textlichen Festsetzungen Nr. 2 und 3 des BP M11 
werden lt. § 6(2) BauNVO bzw. lt. § 6(3) BauNVO zulässige bzw. ausnahmsweise zuläs-
sige Nutzungen im Gebiet des BP M11 als nicht zulässig festgesetzt. 

– Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes ist die angesprochene Mischung im 
Plangebiet selbst schwierig. Das Plangebiet ist jedoch Bestandteil eines Quartiers, in 
dem die Durchmischung gegeben ist. Da derzeit in diesem Quartier keine sonstige Pla-
nungserfordernis gegeben ist, sollte die Planung nicht auf die umgebenden Bereiche 
ausgeweitet werden.  

– Die Festsetzung zur Tierhaltung wird gestrichen. Das Plangebiet des BP M11 wird in 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung verkleinert. Der Bereich in dem die Tierhaltung 
angedacht war ist nicht mehr Bestandteil des Plangebietes. 

– Die Fläche mit dem angedachten Erhalt von Bäumen (im Vorentwurf durch Flächensigna-
tur dargestellt) ist nicht mehr Bestandteil des Plangebietes. 

 
Zu (2)   
Der Hinweis zum Artenschutz wird als Hinweis auf die Planzeichnung übernommen. 
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Zu (3) 
s. Punkt I.2.3 „Erschließung „Löschwasserversorgung“ 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(2) BauGB ist in der Zeit vom 06.01.2020 bis ein-
schließlich 07.02.2020 durch öffentliche Auslage durchgeführt worden.  
Es sind keine Stellungnahmen vorgebracht worden. 

 
Mit Schreiben vom 06.01.2020 wurde die Beteiligung der Behörden/ sonstigen Träger öffent-
licher Belange durchgeführt. 
Dabei sind folgende wesentliche Aussagen gemacht worden: 
 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, AG Bauleitplanung 
Mit Aufstellung eines B-Planes sind die Angaben der Gründe für die Planung darzulegen. Es 
sind die Gesichtspunkte deutlich zu machen, aus denen sich die Erforderlichkeit der Planung 
i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB ergibt. Planungsbefugnis und Planungspflicht sind an das Erfor-
dernis der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gebunden. Ausreichend und erforder-
lich ist eine Planung, der ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt. Die Ver-
folgung allein privater Interessen entspricht diesem Gebot nicht. Für die Beplanung eines 
Grundstückes, mit der Absicht ein Wohnhaus zu errichten, ist der Nachweises, dass damit 
auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen der Kommune verfolgt werden, schwer zu 
erbringen. Der Zielsetzung Innenbereiche zu verdichten und der Belang die Wohnbedürfnis-
se der Bevölkerung zu berücksichtigen sind hier nur punktuell erfüllt. Das Interesse der Stadt 
sollte darin liegen auch angrenzende Grundstücke, mit gleichen Voraussetzungen in die Pla-
nung einzubeziehen. Nach durchgeführter frühzeitiger Trägerbeteiligung wurde der Gel-
tungsbereich des B-Planes verkleinert. Die nicht mehr von der Planung betroffenen Flurstü-
cke sind auf der Planzeichnung nicht mehr zu benennen (siehe Geltungsbereich des Plan-
gebietes). (1) 
 
Landkreis Oder-Spree, Bauordnungsamt, Sachgebiet Technische Bauaufsicht 
Es ist zu überprüfen, inwieweit der Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße als gewidmete 
Verkehrsfläche gilt. (2) 
 
Landkreis Oder-Spree, Umweltamt, SG untere Naturschutzbehörde 
 Da die Flurstücke 131/5 und 13114, auf denen sich der in der vorherigen Stellungnahme 

angesprochene Gehölzbestand befindet, nun nicht mehr Bestandteil des BP-Gebietes 
sind, ist durch das Planvorhaben keine Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ge-
mäß § 1a Abs. 3 BauGB sowie der unter § 1 (6) Nr. 7 a BauGB genannten Schutzgüter 
zu erwarten. Die Bedeutung des Gehölzbestandes für das Ortsbild und für den Immissi-
onsschutz bleibt somit gewahrt.  

 Artenschutz (§ 44 BNatSchG) - Da sich aber weiterhin Einzelbäume und sonstige Gehöl-
ze im Plangebiet befinden, wird weiterhin darauf hingewiesen, dass im Baugenehmi-
gungsverfahren der Nachweis zu erbringen ist, dass die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände (Tötung von Individuen, Zerstörung von Lebensstätten) nicht erfüllt sind. 
Diese Möglichkeit ist insbesondere bei der Fällung von Bäumen bzw. der Entfernung 
sonstiger Gehölze gegeben Der Gehölzbestand ist durch eine fachkundige Person auf 
das Vorhandensein von Niststätten, Höhlen und Spalten auch im Hinblick auf potentielle 
Fledermausquartiere und Bruthöhlen zu kontrollieren. Um die Auslösung von Verbotstat-
beständen nach § 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG zu vermeiden, ist für vorhandene Fleder-
mausquartiere und Bruthöhlen ein vorgezogener Ausgleich durch die Anbringung von 
künstlichen Fledermausquartieren und/oder Nisthöhlen im Verhältnis 1:2 im Umfeld zu 
erbringen. 
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Landkreis Oder-Spree, Stabsstelle Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Sachgebiet Vor-
beugender Brandschutz 
 Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.  
 Hinweise: Es ist eindeutig zu regeln, ob die geplante Wendeanlage als öffentliche oder 

private Verkehrsfläche festgesetzt wird. Eine besondere Zweckbestimmung "Feuerwehr-
fläche" wird ferner bei nicht öffentlicher Verkehrsflächenfestsetzung notwendig, so dass 
die Wendeanlage stets für Rettungsfahrzeuge verfügbar bleibt. (3) 

 
Landkreis Oder-Spree, Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung 
 Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung und Überlassungspflicht - Das Einfamilien-

haus ist mit Nutzungsbeginn gemäß gültiger Abfallentsorgungssatzung (AES) an die öf-
fentliche Abfallentsorgung des LOS anzuschließen. Überlassungspflichtigen Abfälle sind 
dem Landkreis Oder-Spree zu überlassen. Es ist ausreichendes Behältervolumen vorzu-
hatten und zu nutzen. Die Bemessung des Mindestbehältervolumens für die Erfassung 
von gemischten Siedlungsabfällen erfolgt anhand der auf dem Grundstück amtlich gemel-
deten Personen. Pro Person wird ein Mindestbehältervolumen von 5 Litern pro Woche 
zugrunde gelegt. 

 Anforderungen an die Verkehrsflächen - Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen von 3-
achsigen Entsorgungsfahrzeugen mit folgenden Kenndaten befahrbar sein: Gesamtmas-
se 26 Tonnen, Länge 12 m, Breite 2,55 m. Bei den Verkehrsflächen sind die erforderliche 
Mindestbreite von 3,55 m und die erforderliche Mindestdurchfahrtshöhe von 4,20 m zu be-
rücksichtigen. Die technischen Vorschriften der RAST 06 sind zu beachten. 

 Bereitstellung der Abfallbehälter, Zuwegung zu den Standplätzen - Die zur Leerung bzw. 
Abholung vorgesehenen Abfallbehälter sind bis 06.30 Uhr des jeweiligen Entsorgungsta-
ges vor dem Grundstück bzw. festgelegten Stellplatz bereitzustellen und nach der Lee-
rung unverzüglich von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. Die Gelben Säcke 
sind bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen. Vorrangig ist bei der Planung zu berück-
sichtigen, dass bei Stichstraßen (Sackgassen) eine ausreichende Wendemöglichkeit für 
die Entsorgungsfahrzeuge vorhanden sein muss, um die direkte Entsorgung der hier an-
liegenden Entsorgungsgrundstücke sicherstellen zu können. Der Landkreis kann eine 
Verlegung des Platzes, an dem Abfallbehälter zur Entleerung bereitgestellt werden, ver-
langen, wenn die Zuwegung versperrt oder für Entsorgungsfahrzeuge nicht befahrbar ist 
und dadurch der Transport der Abfallbehälter in unzumutbarer Weise erschwert wird. In-
nerhalb des Grundstücks zur Leerung bereitgestellte Abfallbehälter werden nur gegen 
Entrichtung einer zusätzlichen Holgebühr geleert. Wird diese Leistung gewünscht, ist sie 
beim KWU-Entsorgung schriftlich zu beantragen. Der Antrag auf Holen gilt dann als Zu-
stimmung zum Betreten bzw. Befahren des Grundstückes bzw. des Standplatzes der Ab-
fallbehälter. Die maximale Entfernung, (Transportweg) über die ein Abfallbehälter trans-
portiert wird, beträgt bei Behältern bis 240 Litern 50 Meter und bei 1.100-Liter-Behältern 
30 Meter. Die Leerung von Abfallbehältern innerhalb des Grundstücks ist ferner nur dann 
möglich, wenn die Zuwegung für Entsorgungsfahrzeuge mit den genannten Kenndaten 
befahrbar und eine ausreichende Wendemöglichkeit vorhanden ist. 

 Behältergrößen, Entsorgungszyklus (Regelleerung) – Wohngrundstücke – Restabfall (Be-
hältergrößen 120 Liter, 240 Liter; Entsorgungszyklus 4-wöchentlich), Pa-
pier/Pappe/Kartonagen (Behältergrößen 240 Liter, 1.100 Liter; Entsorgungszyklus 4-
wöchentlich), Leichtverpackunqen (Behältergrößen 90-liter-Sack (Gelber Sack); Entsor-
gungszyklus 4-wöchentlich) 

 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung GL5 
s. Abschnitt I.3.2 „Übergeordnete Planungen“ 
 
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
s. Abschnitt I.3.2 „Übergeordnete Planungen“ 
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Landesamt für Umwelt (LfU) 
 Immissionsschutz s. Abschnitt II.3.1.3 „Emissionen“ 
 Wasserwirtschaft – Grundsätzliche Hinweise zu den wasserwirtschaftlichen Belangen - 

Das Referat W 13 (Wasserwirtschaft im Genehmigungsverfahren) hat im Rahmen der 
Behördenbeteiligung zu genanntem Bebauungsplan zuletzt mit Schreiben vom 
25.04.2019 eine Stellungnahme abgegeben. Da es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt kei-
ne neuen Erkenntnisse zu dem Vorhaben gibt, behalten die in der Stellungnahme ge-
troffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit. 

 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können – keine 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands – keine 

 Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zu-
ständigkeit - Der Planbereich liegt vollständig innerhalb des gem. § 7 Bundesberggesetz 
(BBergG) erteilten Erlaubnisfeldes Reudnitz (Feldesnummer: 11-1507).Rechtsinhaberin 
der bis 28.09.2020 gültigen Erlaubnis Reudnitz, die zur Aufsuchung von tiefliegenden 
Kohlenwasserstoffen (Erdöl, Erdgas) erteilt wurde, ist die GENEXCO GmbH. Die Erlaub-
nis gestattet noch keine konkreten Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen. 
Auswirkungen auf die Umwelt werden in diesem Stadium der Erlaubnis nicht erzeugt. 
Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, 
den Betriebsplanzulassungsverfahren zulässig. Zuletzt hat die Bayerngas auf dem Ge-
biet der Stadt Beeskow Aufsuchungstätigkeiten auf der Grundlage eines nach § 52 
BBergG zugelassenen Hauptbetriebsplanes durchgeführt. Es wird empfohlen, die 
Rechtsinhaberin mit in das Verfahren einzubeziehen. (4) 

 
Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR 
Durch den Bebauungsplan soll Baurecht für die im Außenbereich liegende Planfläche ge-
schaffen werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht werden keine grundsätzlichen Bedenken 
geäußert, zumal eine lockere Bebauung das Gebiet prägt. Gefordert wird jedoch (anders als 
die Planung dies derzeit vorsieht) eine alle Schutzgüter umfassende Eingriffsregelung, wie 
es der Gesetzgeber für Vorhaben im Außenbereich vorsieht. Es handelt sich hier vielleicht 
um eine sog. Innenverdichtung, aber eben nicht um bebaubaren Innenbereich lt. BauGB - 
sondern um eine Außenbereichsfläche. Die Aussage “….sind keine Kompensationsmaß-
nahmen notwendig…“ (S. 49) wird keinesfalls mitgetragen. Wir bitten um Berücksichtigung 
v.g. Hinweise einschließlich um weitere Beteiligung am laufenden Vorhaben. Beim Vorliegen 
einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, GOP oder Umweltbericht sind die Verbände gerne bereit 
abschließend zur Planung Stellung zu nehmen. (5) 
 
Wasser- und Bodenverband „Mittlere Spree“ 
Bei Versickerung des Regenwassers auf den Grundstücken werden die Belange des Was-
ser- und Bodenverbandes nicht berührt. 
 
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg 
Keine Einwände 
 
Stellungnahmen der Versorgungsbetriebe (Gas Wasser, Abwasser, Elektro) s. Abschnitt 
I.2.3 „Erschließung“ 
 
 
Zu (1) - Neben der Innenverdichtung (Entwicklung eines Baugrundstückes) ist die Verbesse-
rung der Verkehrserschließung im Bereich des Plangebietes Bestandteil des öffentlichen In-
teresses der Planung (s. auch Begründung zum BP-Entwurf S. 3) Die Verkehrserschließung 
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besitzt bislang keine Wendeanlage. Dieser Mißstand wird mit dem BP behoben. Die Einbe-
ziehung benachbarter Grundstücke in eine Planung wurde bereits zu einem früheren Zeit-
punkt erfolglos durch die Stadt Beeskow versucht (kein Interesse der Grundstückseigentü-
mer). Die Planung wird somit wie im Entwurf zum BP dargestellt zur Rechtskraft geführt. 
Die Aktualisierung auf der Planzeichnung wird vorgenommen. 
 
Zu (2), (3) - Der Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße (Bestand) hat folgenden Status: 
das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Beeskow; der Bereich wir aktuell als 
Verkehrsfläche zur Erschließung der hier anliegenden Grundstücke genutzt und ist allgemein 
zugänglich; eine Widmung als Verkehrsfläche ist erfolgt, die Straße sichert die Verkehrser-
schließung für die Allgemeinheit,  und so auch für Rettungs-, Ver- und Entsorgungsfahrzeu-
ge und für die Feuerwehr ab. Die Wendeanlage, die entsprechend BP neu angelegt wird, er-
hält folgenden Status: der Bereich bleibt Privateigentum des Grundstückseigentümers (Flur-
stück 132/7) = Vorhabenträger; im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Beeskow und 
dem Grundstückseigentümer wird die Fläche für die Verkehrserschließung für die Allgemein-
heit,  und so auch für Rettungs, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und für die Feuerwehr ab-
gesichert. Die allgemein zulässige Nutzung durch die Öffentlichkeit bzw. durch Rettungs-, 
Feuerwehr-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge ist somit für den gesamten „Verkehrsbereich“ 
(bisheriger Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße  und durch den BP ausgewiesene 
Wendeanlage (im BP als Verkehrsfläche ausgewiesen) gewährleistet. 
 
Zu (4) - Da einerseits entsprechend Stellungnahme noch keine konkreten Maßnahmen ge-
stattet sind und Auswirkungen auf die Umwelt werden in diesem Stadium der Erlaubnis nicht 
erzeugt werden und andererseits bei ähnlichen Beteiligungen der CENEXO bei Planungen 
im Siedlungsgebiet von Beeskow durch die CENEXO keine Einwendungen erhoben wurden, 
wird auf die Beteiligung der CENEXO zum vorliegenden BP verzichtet. 
 
Zu (5) - Der Bebauungsplan wird auf der Basis des § 13a BauGB aufgestellt (s. Begründung 
zum BP-Entwurf). Dies erfordert nicht eine Innenbereichslage nach § 34 BauGB, sondern es 
müssen die Voraussetzungen des § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung – 
ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung oder an-
dere Maßnahmen der Innenentwicklung - §13a Abs. 1) erfüllt werden. Dies ist beim vorlie-
genden BP der Fall – Nachverdichtung eines bebauten Bereichs und deutliche Unterschrei-
tung der nach § 13a BauGB einzuhaltenden Parameter (s. auch Begründung zum Entwurf 
des BP S. 3 und 49). Das Verfahren ist u.a. mit dem Landkreis Oder-Spree abgestimmt. Ge-
gen die Anwendung des Verfahrens sind von keiner sonstigen Behörde/ keinem sonstigen 
Träger öffentlicher Belange Einwände erhoben worden. Entsprechend §  13a Abs. 3 (1) ent-
fallen die vom Landesbüro geforderten Unterlagen/ Untersuchungen (Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz, GOP oder Umweltbericht). Das Verfahren zum BP wird auf der Grundlage 
des § 13a weitergeführt und beendet ohne die Erstellung der vom Landesbüro geforderten 
Unterlagen/ Untersuchungen (Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, GOP oder Umweltbericht), da die-
se entsprechend Gesetzeslage nicht notwendig ist. 
 
 
Durch die eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägung ergeben sich keine wesent-
lichen Änderungen in der Planung. Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Be-
hörden/ sonstigen Träger öffentlicher Belange ist nicht notwendig. 
Die Stadtverordnetenversammlung kann somit den Satzungsbeschluß für den Bebauungs-
plan fassen. 
 

  
2. Intention des Planes 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll für ein Gelände östlich der Raßmannsdorfer 
Straße im Innenbereich eines durch Wohn- und gewerbliche Nutzungen (Mischnutzung) ge-



35 

 BP M11 „Raßmannsdorfer Straße“ Beeskow                          BEST PLAN                                                                                      

prägten Quartieres Planungsrecht geschaffen werden, um die beabsichtigte Bebauung (ak-
tuell Eigenheim) zu ermöglichen. Hiermit wird die Innenverdichtung eines gewachsenen 
Quartieres ermöglicht, vorhandener Siedlungsraum genutzt. Damit verbunden ist die Ver-
besserung der Verkehrslösung für den Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße, an dem 
sich bereits Eigenheimgrundstücke befinden (Schaffung einer Wendeanlage). 
 
Die im Plangebiet zulässigen Nutzungen sind auf die bereits im Quartier bestehenden Nut-
zungen ausgerichtet. Die planerischen Ausweisungen sollen Baukubaturen entsprechend 
geplantem Zweck bei Einbindung in die Umgebung ermöglichen.  
 
Das Plangebiet hat nur eine geringe Größe. Aktuell ist hier die Errichtung eines Eigenheimes 
vorgesehen. Trotzdem wird das Baugebiet als Mischgebiet in Anpassung an die Umgebung 
als Mischgebiet ausgewiesen. Die Mischnutzung wird durch den Gesamtbestand des Quar-
tieres gewährleistet und so die Konformität mit dem FNP der Stadt Beeskow hergestellt. 
 
Das Bebauungsplangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 0,18 ha.  
 
 
3. Wesentlicher Planinhalt  
 
Es werden im Bebauungsplan bebaubare Grundstücksflächen (Mischgebiet nach § 6 BauN-
VO) festgesetzt. Dafür werden die Art und das Maß der baulichen Nutzung, sowie durch 
Baugrenzen die überbaubaren Flächen festgelegt. Dies entspricht den geplanten Nutzungen 
und der Siedlungsstruktur von Beeskow in diesem Bereich (Mischung von Wohngebäuden 
und gewerblichen Anlagen). Ziel ist im Wesentlichen, im Plangebiet die aktuelle Absicht zum 
Bau eines Eigenheimes zu sichern, das sich einbettet in die umgebende Mischstruktur. 
Grundsätzlich werden somit zwar die entsprechend § 6 BauNVO zulässigen Nutzungen 
durch den BP zugelassen, aufgrund der der Lage des Plangebietes (Innenquartier) und der 
kleinen Baufenster werden jedoch zulässige/ ausnahmsweise zulässige Nutzungen nach § 6 
(2) und § 6 (3) BauNVO durch Festsetzung ausgeschlossen. 
Das zulässige Nutzungsmaß wird durch die Ausweisung der Baugrenzen, die Festsetzung 
einer zulässigen Grundflächenzahl und die max. zulässige Geschoßanzahl bestimmt be-
stimmt.  
 
Für die geplante Nutzung und zur Qualifizierung der Verkehrsstruktur ist es notwendig, neue 
Verkehrsflächen im Plangebiet festzusetzen. 
 
3.1 Abwägung und Begründung einzelner geplanter Festsetzungen 

 
Der Bebauungsplan soll gemäß § 1 BauGB eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter 
Beachtung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie unter Berücksichtigung 
der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gewährleisten.  
 
Bei der Aufstellung des Planes wurden insbesondere berücksichtigt: 
- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
- die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, 
- die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile, 
- die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und die Einbindung der Bebauung in 

dasselbige, 
- die Belange des Umweltschutzes, des Klimaschutzes, des Natur- und Landschaftsschut-

zes, der Landschaftspflege 
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3.1.1 bauliche Nutzung 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
Das Plangebiet wird auf Grund seiner Lage und des Charakters der beabsichtigten Nutzung 
im Wesentlichen (soweit für eine bauliche Nutzung vorgesehen) als Mischgebiet (MI, § 6 
BauNVO) ausgewiesen.  
 
Die geplante Nutzung im Plangebiet soll sich in die im Umfeld bisher vorherrschende Nut-
zungsstruktur (Mischung aus Wohnen und Gewerbe) einfügen. Aufgrund der der Lage des 
Plangebietes (Innenquartier) und der kleinen Baufenster werden jedoch Nutzungen nach § 6 
(2) – Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstel-
len und Vergnügungsstätten i.S. des § 4a (3) Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwie-
gend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind - und § 6 (3) BauNVO - Vergnügungsstät-
ten i.S. des § 4a (3) Nr. 2 außerhalb der Teile des Gebietes, die überwiegend durch gewerb-
liche Nutzungen geprägt sind - durch Festsetzung ausgeschlossen.   
Einzelhandelsbetriebe werden zugelassen, da diese (z.B. als Internethandel) auf relativ klei-
nen Flächen ausgeübt werden können. Beherbergungsbetriebe sind ebenfalls zulässig, da 
diese z.B. in der Größenordnung einer Einliegerwohnung ebenfalls in sehr kleinen Einheiten 
möglich sind. Gleiches gilt für Geschäfts- und Bürogebäude.  
 
Im Plangebiet wird durch die Lage des Plangebietes in einem eher durch Wohnungsbau ge-
prägten Teil des Mischgebietes eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt.  
 
Gebiet 
 
 

Größe (m²) GRZ Bebaubare 
Fläche (m²) 
 

Überschreitung 
n. § 19(4) 
BauNVO 

gesamt (m²) 

MI 1.414 0,3 424 212 636 
      
Verkehrsfläche  424  235 *  235 
      
Gesamt-Summe 1.838  659 0 871 
 
* die bebaubare Fläche ergibt sich aus der notwendigen Wendeanlage in diesem Bereich 
 
Mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl in Verbindung mit den ausgewiesenen Bau- 
flächen wird sowohl den ortstypischen Gegebenheiten Rechnung getragen und dem geplan-
ten Nutzungszweck entsprochen.  
 
Aufgrund der vorhandenen Bau- und Geländestruktur in den angrenzenden Bereichen, der 
Lage des  Plangebietsbereichs, sowie der geplanten Nutzung wird für den Planbereich im MI 
eine maximale Geschoßanzahl von II festgesetzt.  
 
Unterirdische Garagen/ Garagen in Kellergeschossen werden aufgrund der geringen Größe 
des Plangebietes festgesetzt. Die Zufahrten zu diesen Anlagen wären zu dominant und prä-
gend. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Flächen werden durch die Baugrenzen und die zulässige GRZ (geplant ist 
eine an den Standort und die vorgesehene Nutzung angepasste GRZ von 0,3) bestimmt. 
Damit wird der bislang von Bebauung weitestgehend freie Innenbereich des Quartiers wei-
terhin durch größere Freiflächen geprägt. 
 
 



37 

 BP M11 „Raßmannsdorfer Straße“ Beeskow                          BEST PLAN                                                                                      

Gestalterische Festsetzungen 
 
Es werden gestalterische Festsetzungen auf der Basis des § 87 der BbgBO im Plangebiet zu 
Einfriedungen aufgenommen.  Die Festsetzungen für die Einfriedungen sollen Barrieren für 
kleine Säugetiere minimieren 
 
Grünflächen 
 
Im BP M11 werden keine Grünflächen festgesetzt. Aufgrund der festgesetzten GRZ im MI 
bleiben jedoch mind. 55% des MI unversiegelt. 
 
3.1.2 Verkehr/ Erschließung 
 
Verkehr 
 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt für Kfz über das vorhandene Stra-
ßensystem in Beeskow (nördlicher Siedlungsraum westlich der Spree). Das Plangebiet liegt 
am Ende eines Abzweiges von der Raßmannsdorfer Straße. Die Anbindung an das überre-
gionale Verkehrssystem erfolgt über die Fürstenwalder Straße und weiter an die B87. Der 
Abzweig hat als öffentlicher Verkehrsraum nur eine sehr geringe Breite (ca. 5,00 m) und ist 
nur tlw. ausgebaut (Betonplatten). 
 

 
Abzweig vorderer Bereich – Befestigung der 
Fahrspur mit Betonplatten 

 
Abzweig hinterer Bereich – festgefahrene  
Fahrspur 

 
Gegenverkehr ist somit bedingt möglich. Im Endpunkt endet dieser Abzweig zur Zeit ohne 
Wendemöglichkeit an der Plangebietsgrenze des BP M11. In der Praxis wird der an den 
Weg anliegende Teil des BP-Gebietes als Wendemöglichkeit genutzt. Wesentliches Ziel aus 
Sicht des öffentlichen Interesses ist hier eine geordnete Situation bezüglich einer Wende-
möglichkeit zu schaffen. Bedingt ist dies dadurch, dass am Abzweig bereits Wohnnutzungen 
(Eigenheimgrundstücke) etabliert sind. Aus diesem Grund wird im BP-Gebiet eine Verkehrs-
fläche ausgewiesen, die der Anlage einer Wendemöglichkeit nach RASt 06 (Bild 59 – einsei-
tiger Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge (3-achsiges Müllfahrzeug)) dient. 
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Bild – Darstellung der Einordnung der o.g. Wendeanlage nach RASt 06 Bild 59 im Bereich 
der festgesetzten Verkehrsfläche im BP M11; der nicht für die Wendeanlage benötigte Raum 
im südlichen Bereich kann für Sickermulden genutzt werden 
 
Veränderungen an der Qualität des Ausbaustandards sind bis auf die Anlage der Wendean-
lage aufgrund der geringen Verkehrsfrequenz derzeit nicht geplant.  
Die Verkehrsfrequenz ist durch die vorwiegende Wohnnutzung (geringe Anzahl von Eigen-
heimgrundstücke, eine gewerbliche Nutzung – Tauchshop) vorwiegend durch Pkw-Verkehr 
geprägt. Der Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße hat im Verkehrssystem der Stadt 
Beeskow nur eine sehr untergeordnete Funktion und ist nur durch geringfügigen Zielverkehr 
geprägt. Dieses bestehende Verkehrssystem kann mit Ausnahme der notwendigen Anlage 
der Wendeanlage den durch die Entwicklung im Plangebiet des BP M11 entstehenden Ver-
kehr nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Probleme aufnehmen. 
 
Die Ausweisung des Mischgebietes des BP M11 mit weniger als 0,2 ha wird an der Ver-
kehrssituation keine wesentlichen Änderungen hervorrufen.  
Eine wesentliche Änderung des Verkehrsaufkommens auf der Raßmannsdorfer Straße ist 
nicht zu erwarten. Das bestehende „äußere“ Verkehrssystem kann den durch die Entwick-
lung im Plangebiet des BP M11 entstehenden Verkehr nach derzeitigem Kenntnisstand ohne 
Probleme aufnehmen.  
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Für die innere Erschließung des Plangebietes ist aufgrund der geringen Plangebietsgröße 
bis auf die Ausweisung des Bereichs für die Wendeanlage keine Festsetzung einer öffentli-
chen Verkehrsfläche notwendig. 
 
Ver-/Entsorgung 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die medientechnische Erschließung des Plangebietes 
aufgrund der Lage am Abzweig der Raßmannsdorfer Straße, der bereits von Eigenheim-
grundstücken flankiert ist,  grundsätzlich gesichert ist. (s. auch Pkt. I.2.3 „Erschließung“) 
 
Durch die geringfügige Größenordnung der geplanten Entwicklung werden nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Engpässe in der Versorgung erwartet.  (s. dazu Punkt I.2.3 „Erschlie-
ßung“ – Stellungnahmen der Versorgungsbetriebe) 
 
Löschwasser 
 
Entsprechend Stellungnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung Beeskow und Umland ist die Löschwasserversorgung über die Hauptleitung in der 
Raßmannsdorfer Straße gewährleistet. Der notwendige Anschluß des Plangebiets an die 
Hauptleitung wird durch den Eigentümer des im BP-Gebiet liegenden Areals finanziert. Die 
Absicherung erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag. 
 
Niederschlagswasser 
 
Im Plangebiet des BP Nr. M11 anfallendes Niederschlagswasser kann nicht in ein Abwas-
sersystem eingeleitet werden. Im Plangebiet anfallendes Regenwasser ist auf den Grundstü-
cken der Versickerung zuzuführen. Da auch im Bereich der benachbarten Grundstücke das 
anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert wird, wird davon ausgegangen, dass die 
Versickerung des Niederschlagswassers auch im Gebiet des BP M11 stattfinden kann.  
Für die an das Plangebiet angrenzenden Verkehrsflächen sind keine Veränderungen zu den 
bestehenden Versickerungsverhältnissen geplant. Im Bereich der im Plangebiet festgesetz-
ten öffentlichen Verkehrsfläche sind außerhalb der anzulegenden Wendeanlage Flächen für 
Sickermulden vorhanden. 
 
Sollte die Versickerung des Niederschlagswassers über Anlagen/ Bauwerke notwendig sein, 
bedarf dies der wasserrechtlichen Erlaubnis (Beantragung bei der unteren Wasserbehörde 
des Landkreises), da die Einleitung von Niederschlag in das Grundwasser eine Gewässer-
benutzung darstellt.  
 
Hinweis: Mit der Änderung des Brandenburgischen Wassergesetzes (19.12.2011) gilt der § 
66 BbgWG auch für Niederschlagswasser von Dachflächen. Die Ausnahmeregelung, nach 
der Niederschlagswasser von Dachflächen von den Bestimmungen der Abwasserbeseiti-
gung ausgenommen war, ist weggefallen. 
 
Festsetzungen zur Niederschlagswasserbehandlung werden im BP nicht getroffen. Hier wird 
auf den konkreten Nachweis im bauordnungsrechtlichen Verfahren verwiesen. 
 
3.1.3 Emissionen 
 
Direkt in der Umgebung zum Plangebiet des BP M 11 sind folgende Emissionsquellen vor-
handen: 
- die Radinkendorfer Straße (östlich ca. 100 m vom BP-Gebiet entfernt); 
- die Fürstenwalder Straße (westlich ca. 150 m vom BP-Gebiet entfernt); 
- die Gleisanlagen der Regionalbahnlinie RB36 (südlich, ca. 160 m vom BP-Gebiet entfernt); 



40 

 BP M11 „Raßmannsdorfer Straße“ Beeskow                          BEST PLAN                                                                                      

- das „Gewerbegebiet Charlottenhof II“ (Bebauungsplan G2) (nördlich, ca. 260 m vom BP-
Gebiet entfernt);  
- Gewerbebereich nördlich der Hafenstraße (östlich, ca. 100 m vom BP-Gebiet entfernt); 
- Spanplattenwerk (Sonae Arauco GmbH) (nordöstlich, ca. 180 m vom BP-Gebiet entfernt). 
(die Entfernungsangaben beziehen sich jeweils auf den Abstand Plangebietsgrenze BP M 11 
und Grenze des jeweiligen Bereichs) 
 
Für die beiden genannten Straßen liegt eine Lärmkartierung des Landes Brandenburg vor (s. 
nachfolgende Seiten). 
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Die vorhandene Lärmkartierung 2012 weist folgende Werte für den Bereich des BP M 11 auf: 

 
Strategische Lärmkarte für die Stadt Beeskow, Isophonenbänder LDEN, LUGV 2012; rote Li-
nie = Plangebietsgrenze BP M 11 
 

 
 
 

 
Strategische Lärmkarte für die Stadt Beeskow, Isophonenbänder LNight, LUGV 2012;  
rote Linie = Plangebietsgrenze BP M11 
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Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für die städtebau-
liche Planung. Diese gelten nur für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die Zulas-
sung von Einzelvorhaben. Es handelt sich dabei nicht um Grenzwerte. Sie sind vielmehr als 
sachverständige Konkretisierung der Anforderung an den Schallschutz im Städtebau aufzu-
fassen. Bei der Planung von schutzbedürftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich von Stra-
ßen- und Schienenwegen ist die Einhaltung dieser Orientierungswerte anzustreben. Für die 
Beurteilung ist tags der Zeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts von 22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr zugrunde zu legen. Die Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflä-
chen bezogen werden. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
 
Nutzungen Tag Nacht  

Reine Wohngebiete (WR) 
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 
 

50 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
Campingplatzgebiete 

55 45 

Friedhöfe, Kleingarten- u. Parkanlagen 55 55 
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 50 
Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE) 65 55 

sonst. Sondergebiete, soweit sie schutz- 
bedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 - 65 35 - 65 

Tab. - Schalltechnische Orientierungswerte für Verkehrslärm nach DIN 18005 Beiblatt 1 
(Werte in dB(A)), für den BP M 11 Bereich WA gelten die orange hinterlegten Richtwerte 
 
Aus der strategischen Lärmkarte für die Stadt Beeskow, Isophonenbänder LDEN (vorherge-
hende Seite) ist zu entnehmen, dass eine Überschreitung  der Richtwerte am Tag für den BP 
M 11 nicht auftritt. 
Aus der strategischen Lärmkarte für die Stadt Beeskow, Isophonenbänder LNight (vorherge-
hende Seite) ist zu entnehmen, dass eine Überschreitung der Richtwerte in der Nacht für 
den BP M 11 nicht auftritt. 
Entsprechend ergeben sich aus den Emissionen der Straßenräume für den BP M 11 keine 
Festsetzungen. 
 
Das Landesamt für Umwelt hat in seiner Stellungnahme vom 08.05.2019 wie folgt zur Ge-
samtproblematik Stellung genommen: 
 Immissionsschutz  
 Sachstand - Mit dem Bebauungsplan Nr. M 11 „Raßmannsdorfer Straße“ der Stadt 

Beeskow sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Wohn-
bebauung mit Haustierhaltung und ggf. später einer gewerblichen Ansiedlung (Pension) 
geschaffen werden. Dafür soll gemäß § 6 BauNVO ein Mischgebiet mit einer Größe von 
ca. 0,5 ha festgesetzt werden. Die beabsichtigte Nutzung entspricht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes Beeskow. 

 Stellungnahme - Immissionsschutzrechtliche Belange sind durch die Erwartungen auf 
angemessenen Schutz vor Lärm und Geruchsbelastungen sowie luftgetragenen Schad-
stoffen berührt. 

 Votum - Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ergeben sich zum vorliegenden Bebau-
ungsplan keine grundsätzlichen Bedenken. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungs-
bereich von Emissionen an Luftschadstoffen und Lärm aus gewerblichen Anlagen, insbe-
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sondere und maßgeblich aus den Anlagen der Sonae Arauco Beeskow GmbH, die die 
geplante Nutzung jedoch nicht erheblich belästigen bzw. beeinträchtigen werden. Die zu 
beplanende Fläche ist als geruchlich vorbelastet auszuweisen. 

 Begründung: 
 Genehmigungsbedürftige Anlagen - Das Planvorhaben befindet sich ca. 150 m südwest-

lich des Betriebsgeländes der Fa. Sonae Arauco Beeskow GmbH. Es handelt sich hierbei 
um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage (001) zur Herstellung 
von Holzspanplatten und Holzfaserplatten, bestehend aus A002 – Spanplattenanlage- 
und A003- MDF-Faserplattenanlage, welche der Nr. 6.3.1 der 4. BImSchV zuzuordnen ist, 
sowie eine weitere genehmigungsbedürftige Anlage (002) in Form eines Industriekraft-
werks. Von diesen Anlagen gehen Schall- und Geruchsemissionen sowie luftgetragene 
Schadstoffe aus. Das Planvorhaben befindet sich im Einwirkungsbereich dieser Emissio-
nen. Die Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten und Holzfaserplatten der Sonae 
Arauco Beeskow GmbH befindet sich aktuell in einem Änderungsgenehmigungsverfahren 
nach § 16 BImSchG (Registr.- Nr. G05918). Die Änderungen wurden als genehmigungs-
fähig eingestuft. Die Erteilung des Genehmigungsbescheides erfolgt in Kürze. Die im 
Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens G05918 eingereichten Unterlagen, ins-
besondere die Prognosen zu Schadstoffemissionen, zu Lärmimmissionen sowie zu Ge-
ruchsimmissionen, können zur Beurteilung des geplanten Bebauungsplans Nr. M 11 her-
angezogen werden, da sie den aktuellen sowie den geplanten Zustand bezüglich der Im-
missionssituation wiedergeben. Danach sind die auf den Geltungsbereich des Plangebie-
tes einwirkenden Immissionen durch Luftschadstoffe und Geräusche nicht geeignet 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG hervorzurufen, da die Grenzwer-
te für Luftschadstoffe sowie die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm für Mischgebie-
te an den nähergelegenen IO 1 (Radinkendorfer Straße 15) und IO 2 (Radinkendorfer 
Straße 17) durch die Anlagen der Sonae Arauco Beeskow GmbH eingehalten werden. Bei 
der Beurteilung der Geruchssituation ist für das Plangebiet festzustellen, dass der Immis-
sionswert für Mischgebiete von 0,10 nicht eingehalten werden kann (Plan mit Vorbelas-
tung 15,2 % im Bereich südwestlich der Anlage). Das Umfeld des Plangebietes ist als his-
torisch gewachsener Standort zu betrachten. Die Anlage zur Herstellung von Spanplatten 
produziert am Standort bereits seit mehreren Jahrzehnten. Außerdem siedeln in der Nähe 
andere geruchsemittierende Anlagen. Es kann also von einer Prägung des Gebietes 
durch industriell verursachte Geruchsimmissionen ausgegangen werden. Grundsätzlich 
kann in einem solchen geruchlich vorgeprägten Gebiet nicht der gleiche Schutz bean-
sprucht werden, der in einem „ruhigen“ Wohn- und Gewerbegebiet bestünde. Das Pange-
biet/die Grundstücksnutzung ist somit mit einer gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme 
belastet, die unter anderem dazu führen kann, dass die Belästigte oder der Belästigte in 
höherem Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen muss. Dies ist der Fall, da den emittie-
renden Anlagen Bestandsschutz zukommt. Mit den aus dem aktuellen Änderungsgeneh-
migungsverfahren Nr. G05918 im LfU vorliegenden Prognosen und Daten zur Immissi-
onssituation im Umfeld des Bebauungsplangebietes ist es aus immissionsschutzfachlicher 
Sicht nicht erforderlich, im Rahmen des Bebauungsplanes weitere Gutachten zur Lärm- 
bzw. Geruchssituation zu erstellen. 

 Verkehrslärm - Den Darstellungen in der Begründung zum Straßenverkehrslärm wird ge-
folgt. Ca. 150 m südlich des Plangebietes befindet sich die Bahnstrecke Königs Wuster-
hausen – Frankfurt/Oder (Regionalbahnlinie 36). Aufgrund des Abstands zur Regional-
bahnlinie wird aus immissionsschutzfachlicher Sicht eingeschätzt, dass die Orientie-
rungswerte für Verkehrslärm für Mischgebiete eingehalten werden. Die Erarbeitung eines 
Lärmgutachtens ist nicht erforderlich. 

 Planung Kleintierhaltung - Erfahrungsgemäß ist eine Tierhaltung in der Nähe von Wohn-
grundstücken, insbesondere wegen möglicher Geruchs- und Staubimmissionen, nicht un-
problematisch. Im Rahmen der Darstellung der Auswirkungen der Planung sollten hinrei-
chende Angaben über die Konzeption der Kleintierhaltung getroffen werden. Anhand einer 
Beschreibung der Tierhaltung, der Anzahl der Tiere und der Darstellung der konkreten 
Flächennutzung (insb. Stallungen, Auslaufflächen, Festmistlagerung) und deren Abstände 
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zu den Wohnbebauungen sind die Auswirkungen der Tierhaltung auf die unmittelbar an-
grenzenden Mischnutzungen einzuschätzen und in der Begründung zum Bebauungsplan 
darzustellen. Der Standort der Kleintierhaltung sollte so gewählt werden, dass ausrei-
chende Abstände zu benachbarten schutzbedürftigen Wohnnutzungen eingehalten wer-
den, um Konflikte vor allem durch Geruchs- und Staubbelästigungen zu vermeiden. 

 
In Auswertung der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt wurde zur Kenntnis ge-
nommen, dass keine weiteren Untersuchungen zum Immissionsschutz notwendig sind. Die 
geruchliche Vorbelastung des Gebietes wurde als Hinweis auf die Planzeichnung aufge-
nommen. Die Planung einer Kleintierhaltung wurde nach Auswertung der frühzeitigen Betei-
ligung nicht weiter verfolgt. 
 
Das Landesamt für Umwelt hat im Rahmen der Beteiligung nach § 4(2) BauGB in seiner 
Stellungnahme vom 06.02.2020 wie folgt Stellung genommen: 
 Immissionsschutz  
 Sachstand - Mit dem Bebauungsplan Nr. M 11 „Raßmannsdorfer Straße“ der Stadt 

Beeskow sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohn-
gebäudes und zur Verbesserung der Verkehrssituation des vorgelagerten Erschließungs-
weges geschaffen werden. Mit der Aufstellung des Planes soll eine Innenverdichtung vor-
genommen werden. Die Größe des Plangebietes beträgt 0,18 ha. Auf Grund Mangels an 
Interesse des Grundstückseigentümers am weiteren Planverfahren wurden die Flurstücke 
131/5 und 131/4 mit geplanter Tierhaltung aus der weiteren Planung herausgenommen. 
Das Plangebiet ist Teil einer Gemengelage (Wohnen und kleingewerbliche Nutzungen) 
mit dominierender Wohnnutzung. Die beabsichtigte Nutzung entspricht den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes Beeskow. Die Planung des Bebauungsplanes Nr. M 11 
„Raßmannsdorfer Straße“ wird im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung gemäß §13a BauGB (Baugesetzbuch) ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach §2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

 Stellungnahme - Immissionsschutzrechtliche Belange sind durch die Erwartungen auf 
angemessenen Schutz vor Lärm und Geruchsbelastungen sowie luftgetragenen Schad-
stoffen berührt. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ergeben sich zum vorliegenden 
Bebauungsplan keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von 
Emissionen an Luftschadstoffen und Lärm aus gewerblichen Anlagen, die die geplante 
Nutzung jedoch nicht erheblich belästigen bzw. beeinträchtigen werden. Dem Hinweis 1 
auf der Planzeichnung, dass bei der zu beplanenden Fläche mit Geruchsimmissionen zu 
rechnen ist und diese hinzunehmen sind, wird zugestimmt. Den Darstellungen in der Be-
gründung (Kapitel 3.1.3 Emissionen) zu den immissionsrelevanten Auswirkungen der Pla-
nung wird gefolgt. 

 
 
In der Summe der Betrachtungen zum Immissionsschutz sind keine Festsetzungen zum Im-
missionsschutz in den BP M11 aufzunehmen. 
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3.1.4 Umweltbelange 
 
Aus den Festsetzungen des BP ergibt sich folgende mögliche Versiegelungsrate (Vergleich 
Bestand/ Planung): 
 
Im Bestand vorhanden (entsprechend vorliegender Vermessung Dezember 2018, Vermes-
sungsbüro Waurich): 
 
Plangebietsgröße        = 1.838 qm  
 
Bauliche Anlage/ Katego-
rie 

Fläche (qm) Faktor Anrechenbare Flä-
che (qm) 

Gebäude 15 1 15 
Verkehrsanlagen (Asphalt/ 
Beton u.dgl.) 

0 1 0 

Flächenbefestigungen 
(Schotter, Fahrspuren, 
verdichtet u.dgl)  

66 0,6 40 

Flächenbefestigungen 
(Pflaster.) 

23 0,8 18 

Summe 104  73 
 
Die Summe der versiegelten Flächen beträgt im Bestand 104 qm. Durch die im BP-Gebiet 
vorhandenen Befestigungsqualitäten, verringert sich die anrechenbare Fläche auf 73 qm. (s. 
vorhergehende Tabelle) 
 
In der Planung ergeben sich folgende Versiegelungsraten  
Gebiet 
 
 

Größe (m²) GRZ Bebaubare 
Fläche (m²) 
 

Überschreitung 
n. § 19(4) 
BauNVO 

gesamt (m²) 

MI 1.414 0,3 424 212 636 
      
Verkehrsfläche  424  235 *  235 
      
Gesamt-Summe 1.838  659 0 871 
 
* die bebaubare Fläche ergibt sich aus der notwendigen Wendeanlage in diesem Bereich 
 
 
Summe mögliche Versiegelung Planung       871 qm 
- Versiegelung Bestand        73 qm 
 
Ergibt eine Mehrversiegelung von        798 qm 
 
Im BP werden keine Festsetzungen für den Erhalt von Bäumen/ Gehölzen getroffen. Dies ist 
begründet im Mangel an vorhandenen Gehölzen (nur wenige Obstgehölze vorhanden).  
Es ist demzufolge  nicht mit Baumverlusten zu rechnen (außer Obstbäume).  
 
Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. M 11 „Raßmannsdorfer Straße“ wird im beschleunig-
ten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt, 
ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Entsprechend sind 
keine Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft durchzuführen. 
 
In Abstimmung mit der uNB LOS ist auf Erhebungen zur Fauna verzichtet worden. Die Be-
gründung liegt in der vorhandenen Ausstattung des BP-Gebietes (nur sehr geringfügiger 
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vorhandener Bestand an baulichen Anlagen, intensive Pflege der Plangebietsfläche, wenig 
Gehölze, nur wenige Obstbäume). Durch die Minimierung des Plangebietes in Auswertung 
der frühzeitigen Beteiligung ist die mit Gehölzen bestandene Fläche (Flurstück 131/5) nicht 
mehr Bestandteil des Plangebietes.  
Im Ergebnis ergeben sich durch die Ausgangssituation keine Maßnahmen für den Arten-
schutz. (s. auch Anlage 1 zur Begründung „Prüfung von Belangen des Artenschutzes“) 
 
Zur Bewertung einzelner Bereiche s. Punkt 2.4 „Natur und Landschaft“.  
 
Im Rahmen der Entwicklung des BP M11 geht keine genutzte Landwirtschaftsfläche verlo-
ren. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Der Eingriff ergibt sich aus der Differenz der bestehenden Beeinträchtigungen und den zu 
erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die durch den Bebauungsplan 
Nr. M 11 zulässig sind. Als GRZ wird 0,3 als Höchstmaß festgelegt.  
 
Die Art der Nutzung ist gemäß § 6 BauNVO als „Mischgebiet“ festgesetzt. Die geplante Nut-
zung im Plangebiet soll sich in die im Umfeld bisher vorherrschende Nutzungsstruktur (Mi-
schung aus Wohnen und Gewerbe) einfügen. Aufgrund der der Lage des Plangebietes (In-
nenquartier) und der kleinen Baufenster werden jedoch Nutzungen nach § 6 (2) – Schank- 
und Speisewirtschaften, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnügungsstätten i.S. des § 4a (3) Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwiegend durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt sind - und § 6 (3) BauNVO – Vergnügungsstätten i.S. des § 
4a (3) Nr. 2 außerhalb der Teile des Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzun-
gen geprägt sind - durch Festsetzung ausgeschlossen. Einzelhandelsbetriebe werden zuge-
lassen, da diese (z.B. als Internethandel) auf relativ kleinen Flächen ausgeübt werden kön-
nen. Beherbergungsbetriebe sind ebenfalls zulässig, da diese in der Größenordnung einer 
Einliegerwohnung ebenfalls in sehr kleinen Einheiten möglich sind. Gleiches gilt für Ge-
schäfts- und Bürogebäude. 
 
Im Rahmen der Eingriffsdarstellung werden baubedingte, anlagebedingte und betriebsbe-
dingte Wirkungen des Vorhabens ohne Berücksichtigung möglicher Kompensationsmaß-
nahmen beschrieben.  
 
baubedingte Wirkungen 

- physikalische Bodenveränderungen: Verdichtung, Verschlämmung, Verfrachtung 
durch Baufahrzeuge, Baustofflagerung, Bautätigkeit etc. 

- möglicher, auch havariebedingter Eintrag von Schadstoffen, wie Treib- und Schmier-
stoffe, Farbstoffe, etc. in Boden und Grund- und Oberflächenwasser  

- verstärkte Emission von Staub, Abgasen und Lärm 
- mögliche Beschädigung von bestehenden Gehölzen (im Gebiet wenig wahrschein-

lich), Beeinträchtigung anderer Vegetationsflächen durch Befahren, Abgrabung etc.   
- Störung/ Gefährdung der wildlebenden Fauna durch verstärkte Bewegung von Fahr-

zeugen, Maschinen und Menschen, Erschütterungen, Fallenwirkung und Barrierewir-
kung durch Baugruben, Ablagerungen etc.   

- Störung des Landschaftsbildes durch Bautätigkeit 
 

anlagebedingte Wirkungen 
auf abiotische Schutzgüter 
- Beseitigung von ca. 798 m² unversiegelten Vegetationsflächen zugunsten von ver-

siegelten Flächen 
- Erhöhung des Versieglungsgrades und damit Erhöhung der Abstrahlung/ Verlust von 

klimatischen Ausgleichsflächen 
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auf Arten und Biotope 
- Veränderung der Lebensräume für Arten der wildlebenden Fauna und Flora 
- Veränderung von ca. 798 m² Vegetationsflächen zugunsten von versiegelten Flächen 

mit geringerem Grünanteil 
- Geringer Verlust von Gehölzen 
auf das Landschaftsbild 
- Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes im Nahbereich 
- Beseitigung von ca. 798 m² Vegetationsfläche zugunsten von Siedlungsflächen mit 

Bebauung und Grünanteil in Einzelflächen 
 

betriebsbedingte Wirkungen 
- erhöhter Wasser- und Energieverbrauch, mehr Abwasser 
- mehr Luftschadstoffemissionen durch leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen und 

Hausbrand 
- siedlungs- und verkehrsbedingt leicht erhöhte Beeinträchtigungen von Arten der wild-

lebenden Fauna, insbesondere durch Bewegung, Lärm  
 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Geologie 
baubedingte Wirkungen 
− Verdichtung, Abtrag/Abgrabung, Umlagerung/Umwälzung, Überschüttung (temporär) 
− Emissionen (temporär) 
 
Mit der Umsetzung des Bauvorhabens werden in der Bauphase Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden unvermeidbar sein. Bodenabgrabungen, -verdichtung, -umlagerungen oder 
–auffüllungen durch den Einsatz von Baumaschinen, Ablagerung von Baumaterial und Bo-
denaushub führen bei natürlich gewachsenen Böden zur Veränderung der physikalisch- 
chemischen Verhältnisse. Die anthropogene Vorbelastung im Plangebiet ist dabei zu be-
rücksichtigen, da der Bodenhaushalt sowie die Horizontabfolge bereits gestört sind. 
 
Diese Beeinträchtigungen wirken i.d.R. nur zeitweise während der Baumaßnahmen. Bei ord-
nungsgemäßem und sachgerechtem Umgang mit Schadstoffen und der Verwendung funkti-
onstüchtiger Baumaschinen sind relevante Schadstoffimmissionen etwa durch Verluste von 
Öl oder Kraftstoff nicht zu erwarten.  
 
anlagebedingte Wirkungen 
− Versiegelung von Boden 
− Verlust von Bodenfunktionen 
 
Abtrag, Verdichtung und Versiegelung von Oberboden durch Errichtung baulicher Anlagen 
und Herstellung der Straßenflächen führen zu Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 
und zum Verlust aller Bodenfunktionen (Lebensraum-, Retentions-, Regelungs- und Ertrags-
funktion). Auf den verbleibenden unversiegelten Flächen, die von Bebauung freizuhalten 
sind, können die Bodenfunktionen in gleichwertigem Umfang erhalten werden. 
 
Es werden 798 m² mehr versiegelt als schon im Bestand versiegelt sind. 967 m² bleiben 
nach den Festsetzungen des B-Planes unversiegelt und stehen für Vegetationsflächen und 
als Retentionsflächen (Versickerung) zur Verfügung. 
 
Die Bodenfunktionen werden im Plangebiet beeinträchtigt. Durch die Versickerung des Nie-
derschlagswassers auf dem Grundstück und die Anpflanzung von Gehölzen kann die Beein-
trächtigung gemindert werden. 
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betriebsbedingte Wirkungen 
Es werden keine relevanten betriebsbedingten Auswirkungen durch die Nutzung der unver-
siegelten Flächen auf das Schutzgut erkannt, soweit die gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz des Bodens eingehalten werden. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
baubedingte Wirkungen 
Die Anlage von Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen verringert zeitweise lokal die Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens. Kontaminationen des Grundwassers durch Schadstoffein-
träge sind in Anbetracht der vorhandenen Grundwasserflurabstände nur im Zusammenhang 
mit Unfällen oder Havarien denkbar. Bei einem ordnungsgemäßen und sachgerechten Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines sol-
chen Ereignisses eher gering. Da die sandhaltigen Böden im Vorhabengebiet nur einge-
schränkte Filter-/ Puffereigenschaften besitzen und die Grundwasserschutzfunktion somit im 
Mittel nicht sehr hoch ist, werden Vermeidungsmaßnahmen bestimmt. Durch die entspre-
chenden Maßnahmen können Beeinträchtigungen vermieden bzw. auf ein unerhebliches 
Maß reduziert werden. 
 
Relevante baubedingte Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind aufgrund der Entfer-
nung dieser zum Vorhabengebiet nicht zu befürchten. 
 
anlagebedingte Wirkungen 
Anlagebedingt erfolgt keine Inanspruchnahme von Oberflächengewässern. 
Durch die Neuversiegelung und damit einhergehend durch den Verlust versickerungsfähigen 
Bodens, reduziert sich die Grundwasserneubildungsrate. Zudem stellt sich eine Zunahme 
des Oberflächenabflusses auf den Straßenverkehrsflächen ein. Das von den Dachflächen 
der Gebäude und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser wird jedoch auf den 
Grundstücken versickert. In der Bilanz wird der Wasserhaushalt im Plangebiet somit voraus-
sichtlich nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
betriebsbedingte Wirkungen 
Durch Schaffung von Baugrundstücken erhöht sich die Siedlungsfläche und in der Folge 
steigen der Trinkwasserbedarf und die anfallende Abwassermenge. Die Trinkwasserversor-
gung und die Abwasserentsorgung sind im Rahmen der Erschließung geregelt.  
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene 
Auswirkungen auf das Großklima sind mit Umsetzung des Bebauungsplanes nicht zu erwar-
ten.  
 
baubedingte Wirkungen 
Staub- und Schallemissionen während der Bauphase ausgehend von Baumaschi-
nen/Baufahrzeugen wirken nur temporär und stellen keine erhebliche Mehrbelastung im Ver-
hältnis zur Vorbelastung dar. 
 
anlagebedingte Wirkungen 
Infolge der Bodenversiegelungen wird die Verdunstung (Evaporation) reduziert und die 
Wärmestrahlung zunehmend absorbiert. Es kommt zur Aufheizung versiegelter Flächen ins- 
besondere im Sommer und damit tendenziell zur höheren Erwärmung in Erdbodennähe. Ein 
Ausgleich dieser kann durch die begrünten Flächen und Randstreifen erfolgen. Bebauung 
führt grundsätzlich zur Verminderung der Windgeschwindigkeit und des Luftaustausches. Es 
kann Veränderungen der Strömungsverhältnisse (wie Wirbelbildung, Barrierewirkung ohne 
Durchlässe, Kanalisierung) geben. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalklimatischen und der lufthygienischen Verhältnisse 
durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. 
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betriebsbedingte Wirkungen 
Die Zunahme des Kfz-Verkehrs durch künftige Anlieger bringt eine Erhöhung der Luft- 
schadstoffe (Abgase) mit sich. Daraus können im Verhältnis zur bestehenden städtischen 
Hintergrundbelastung keine erheblichen lufthygienischen Beeinträchtigungen abgeleitet wer-
den. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
Pflanzen und Biotope 
 
baubedingte Wirkungen 
Baubedingte Störungen von Biotopen oder Pflanzen werden bei Einhaltung der anerkannten 
Regeln der Technik sowie den unten aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlos-
sen. 
 
anlagebedingte Wirkungen 
Da im BP-Entwurf keine Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen getroffen werden, muss un-
ter Beachtung des worst-case-Ansatzes vom ungünstigsten Fall ausgegangen werden (Be-
seitigung aller Bäume auf den Baugrundstücken). Außer einer geringen Anzahl von Obst-
bäumen sind jedoch im BP-Gebiet keine Bäume vorhanden. 
 
Infolge der Herstellung baulicher Anlagen, der Wendeanlage und Nebenanlagen kommt es 
zum Verlust folgender Biotopstrukturen: 
 
− Verlust von Obstbäumen (ohnehin kein Ersatz notwendig) 
− Verlust von ca. 798 qm Zier-/Scherrasen (Intensivgrünland) durch Bebauung/ Versie-

gelung 
− Verlust Sträuchern und Schleierfluren im Bereich der Einfriedung 
− Aufgrund der Festsetzung der GRZ von 0,3 verbleiben ca. 967 qm, die nicht durch 

bauliche Anlagen versiegelt werden und die gemäß Brandenburgischer Bauordnung 
… wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu be-
pflanzen sind. 

 
In Auslegung der HVE (MLUV, 2009) wird nur der Verlust natürlicher bzw. naturnaher Bioto-
pe durch Bebauung/Versiegelung als erhebliche Beeinträchtigung gewertet.  
 
 
betriebsbedingte Wirkungen 
Durch die Nutzung der Freiflächen gibt es Störungen auf die freilebenden Tiere die sich dort 
aufhalten, Nahrung suchen bzw. reproduzieren. Da es sich um Tiere handelt die weitestge-
hend an Störungen gewöhnt sind, sind die Störungen zumeist nicht erheblich bzw. dauerhaft. 
 
Weitere relevante betriebsbedingte Auswirkungen durch die Nutzung auf Pflanzen und Bio-
tope, die erhebliche Beeinträchtigungen hervorrufen könnten, werden nicht erkannt. 
 
Tiere 
 
baubedingte Wirkungen 
Baubedingt ergeben sich für die Fauna neben den Eingriffen der temporären Inanspruch-
nahme von Flächen, bei gleichzeitiger Veränderung von Vegetations- und Biotopstrukturen 
sowie der Einwirkung von Schadstoffen, noch folgende potenzielle Wirkfaktoren: 
 
− Tötung von Einzelindividuen durch Überfahren von Baufahrzeugen und vereinzelter 

Gehölzfällung (im Wesentlichen eine geringe Anzahl von Obstbäumen), 
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− Überfahren und damit Zerstörung von Ruhe - und Fortpflanzungsstätten durch Bau-
fahrzeuge mit der potenziellen Tötung von Jungtieren, 

− Kollisionen mit Baufahrzeugen u.a. mit Brutvögeln 
− Vergrämung von Tieren, insbesondere Brutvögeln durch Baulärm mit mittelbarem 

Verlust von Jungtieren oder dem Aufgeben von Gelegen, 
− Vergrämung von Wirbellosen durch Erschütterungen/Vibrationen, 
− visuelle Störung durch Beleuchtung von Baufahrzeugen und Maschinen sowie Bewe-

gung von Maschinen und Personen. 
 
Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen sollen die unten erläuterten Vermeidungs-
maßnahmen einen ausreichenden Schutz vor baubedingten Beeinträchtigungen der Fauna 
gewährleisten. Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahmen sind erhebliche Beeinträchti-
gungen nicht zu erwarten. 
 
anlagebedingte Wirkungen 
Eine erhebliche Wirkung haben die anlagebedingten Beeinträchtigungen, da aufgrund der 
Neuversiegelung und der Entfernung von Gehölzen ein dauerhafter Verlust von potenziellen 
Lebensräumen und Nahrungshabitaten sowie eine Änderung der Habitatstrukturen und – 
nutzung erfolgt.  
 
Aufgrund der bestehenden Nutzungsstruktur wurde auf ein Artenschutzgutachten verzichtet, 
unter der Maßgabe die als bedeutend für regionale Tierpopulationen erkannten Vegetations-
bestände zu erhalten sind (Baumbestand außerhalb des Geltungsbereichs des BP). 
 
Eine mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheit der im Gebiet potenziell vorkommenden 
ubiquitären Brutvögel kann durch Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung wie einer Bau-
zeitenregelung (Begrenzung auf die Tageszeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang) und 
der Gehölzbeseitigung außerhalb der Brutzeit (VAFB1) vermieden werden. Weiterhin sind 
jedoch in der Nähe des Plangebietes weitere Gehölze und Strauchstrukturen verfügbar, so 
dass ein Ausweichen auf andere Nistmöglichkeiten vorhanden ist. Die Beseitigung von Ge-
hölzen darf nur in der im BNatSch § 39 festgelegten Frist erfolgen (30. September bis 1. 
März). 
 
Mit der Umsetzung des Vorhabens und der Versiegelung von Intensivgrünland und der Fäl-
lung von Gehölzen entsteht vorerst ein Habitatverlust z.B. für Schmetterlinge, Käfer und 
Spinnen. Mit der zukünftigen Begrünung nicht überbaubarer Flächen ergeben sich für Wir-
bellose neue Lebensräume. Zudem befinden sich in der näheren Umgebung weitere Gehöl-
ze und Grünflächen, die als potenzielle Ausweichlebensräume dienen. Mit der zukünftigen 
Gestaltung im BP-Gebiet werden Verbesserungen im Vergleich zum aktuellen Zustand er-
wartet. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung durch vorhabenbedingte Lebensraumverluste wird daher 
für Wirbellose nicht erwartet. 
 
Im Vorhabenbereich sind keine geeigneten Altbäume oder Gebäude für Fledermausquartiere 
vorhanden. Fledermäuse nutzen den Vorhabenbereich daher allenfalls als Jagdhabitat. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung durch vorhabenbedingte Lebensraumverluste wird daher für 
Fledermäuse nicht erwartet. 
 
Weitere Festlegungen zum speziellen Artenschutz erfolgen soweit notwendig im Rahmen der 
Baugenehmigung.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass unabhängig von den bei der Bestandsaufnahme festge-
stellten Arten, zukünftig im Plangebiet streng oder besonders geschützte Arten auftreten 
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können. Insbesondere ist der Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln 
und/oder Fledermäusen im Rahmen der Bauausführung zu beachten (vgl. § 44 BNatSchG). 
 
betriebsbedingte Wirkungen 
Durch die baulichen Anlagen entstehen z. T. neue bzw. Störfaktoren, die sich intensivieren 
werden. Nachfolgend sind die entsprechenden Störfaktoren aufgelistet: 
− Kollisionen mit Fahrzeugen der Nutzer 
− visuelle Störwirkung durch Licht, glänzende Oberflächen (Fenster, Fassade) 
− visuelle Störwirkung durch Bewegung (Fahrzeuge, Personen) 
− akustische Störwirkung durch Verkehr, Anwohner, Freizeitnutzung 
 
Durch Fahrzeugbetrieb und Bewegungen auf dem Grundstück kann es punktuell und tempo-
rär zu Beunruhigung von Tieren kommen. Zur Zeit von erhöhten Wanderungsbewegungen 
kann es zu Unfällen mit Tieren kommen, die diese verletzen oder töten. Diese Fälle werden 
jedoch nicht erheblich mehr Ereignisse sein als bei der bisherigen Nutzung. 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der Vorbelastungen die Tiere an gewisse Störun-
gen gewöhnt sind, bzw. sich an regelmäßig wiederkehrende Störungen gewöhnen. Zukünfti-
ge visuelle Störungen durch Licht und glänzende Oberflächen (Fenster, Fassade) sind nicht 
erheblich, wenn auf Leuchtreklamen und entsprechend stark spiegelnde Oberflächen ver-
zichtet wird. 
 
Der Geräuschpegel durch Personen im Plangebiet kann verstärkt sein. In der Regel ist aber 
nur phasenweise und tagsüber mit lauteren Geräuschen zu rechnen. Akustische sowie visu-
elle Störungen sollten daher keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Fauna haben. 
 
Im Rahmen des Betriebs ist von einer (auf das Gebiet bezogen unwesentlich) verstärkten 
Lichtimmission auszugehen. Durch Beachtung der Lichtleitlinie ist eine Beeinträchtigung ins-
besondere von Insekten weitgehend zu vermeiden. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholung 
Ein Vorhaben greift in Natur und Landschaft ein, wenn es zu einer erheblichen oder nachhal-
tigen Beeinträchtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige Beeinträchti-
gung liegt in jeder sichtbaren und nachteiligen Veränderung der Landschaft in ihrer gegen-
wärtigen Gestalt vor. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes besteht nicht 
erst bei einer Verunstaltung der Landschaft durch das Vorhaben, sondern schon dann, wenn 
das Vorhaben als besonderer Fremdkörper in der Landschaft erscheint bzw. eine wesens-
fremde Nutzung darstellt. Der Beurteilungsraum für Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des umfasst – insbesondere abhängig von der Topographie des Vorhabenortes – den Sicht-
raum, d.h. die Flächen, von denen aus ein Eingriffsobjekt gesehen werden kann. Potenzielle 
Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Erholungsvoraussetzungen können durch 
die nahegelegene Grünfläche aufgefangen werden.  
 
Aufgrund der bereits südlich angrenzend bestehenden Siedlungsnutzung ist die Entwicklung 
des Grundstücks zum Mischgebiet nicht als wesensfremd zu bezeichnen. Dennoch wird die 
Siedlung verdichtet.  
 
Im Rahmen des Vorhabens bietet sich die Möglichkeit, durch Pflanzmaßnahmen den ver-
träglichen Übergang von der Siedlung in die Landschaft zu gewährleisten. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
Mit der Umsetzung des Bauvorhabens werden in erster Linie Siedlungsflächen geschaffen/ 
umgestaltet.  
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baubedingte Wirkungen 
Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen wird es in der Bauphase zu Lärmstörungen und 
Emissionen von Baufahrzeugen und –maschinen kommen. Diese wirken jedoch nur tempo-
rär, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
anlagebedingte Wirkungen 
Durch die Ansiedlung werden ggf. Arbeitsplätze und Wohnraum geschaffen (aktuell ist der 
Bau eines Eigenheims vorgesehen).  
 
betriebsbedingte Wirkungen 
Von den Baugrundstücken sind nach Fertigstellung voraussichtlich Lärm- oder Ge-
ruchsimmissionen zu erwarten. Durch die Ansiedlung von im Mischgebiet zulässigem Ge-
werbe kann es zu einer Erhöhung der Emissionen aus diesem Gebiet kommen. Da Nutzun-
gen ausgeschlossen werden, die größere Abstände aus Immissionsschutzsicht erfordern 
würden, sind jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, die zusätzlich 
Schutzmaßnahmen erfordern. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
In den Hinweisen zum BP wird der Umgang mit Bodendenkmalen geregelt. Nachteilige oder. 
erhebliche Auswirkungen auf Bodendenkmale sind unter Einhaltung der v.g. Hinweise nicht 
zu erwarten. 
 
Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Bei Umsetzung des Bebauungsplanes kann maximal eine Fläche von 871 qm bebaut bzw. 
vollversiegelt werden. Die Überbauung führt zum Verlust von Oberboden. Die Bodenversie-
gelungen haben Einfluss auf die Oberflächenwasserversickerung und damit indirekt auf die 
Grundwasserneubildung. Das Ausmaß des Einflusses wird in der Summe als nicht erheblich 
eingeschätzt. Mit der Flächeninanspruchnahme von Intensivgrasflächen und der Beseitigung 
von wenigen Gehölzen sind Verluste von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere verbunden. 
Die Bedeutung existierender Biotopstrukturen für Pflanzen und Tiere ändert sich, weil bisher 
vorhandene Freiräume verloren gehen. Demzufolge ergeben sich Auswirkungen bzw. Ver-
änderungen auf das Artenspektrum. Da jedoch kaum Gehölze im Bestand im BP-Gebiet vor-
handen sind, ist mit der Entwicklung des Plangebietes tlw. sogar eine Verbesserung im Ver-
gleich zum aktuellen Ausgangszustand zu erwarten. 
 
Aufgrund der Durchführung der Planung auf der Basis des § 13a BauGB sind keine Kom-
pensationsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft notwendig. 
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung 
Bei Nichtdurchführung des Vorhabens ist die Beibehaltung des Ist-Zustands zu erwarten. Die 
vorhanden Grün-/ Gartenflächen können weiterhin im bisherigen Umfang genutzt werden. 
 
Wird das Vorhaben nicht umgesetzt, so werden keine Mischgebietsflächen geschaffen. Die 
bislang ungelöste Verkehrssituation (Fehlen einer Wendeanlage) wird nicht verbessert. 
 
Das Schutzgut Boden des Plangebietes würde kurz- bis mittelfristig in seinem jetzigen Zu-
stand weitestgehend erhalten bleiben. Langfristig sind für die weitere Genese des Bodens 
verschiedene Faktoren wie z.B. Humusakkumulation oder Grundwasserverhältnisse von Be-
deutung (vgl. SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL, 1992). 
 
In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt würde sich ohne 
menschlichen Eingriff aufgrund der Sukzession kurzfristig eine dichtere und höhere Gras- 
und Krautflur entwickeln. Ohne Pflege werden zunehmend Pioniergehölze die Intensivgras-
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fläche besiedeln und mit den bereits bestehenden Gehölzen langfristig (mehrere Jahrzehnte) 
einen waldartigen Gehölzbestand bilden. Tiere und Pflanzen, die an die derzeitigen offenen 
bis halboffenen Habitatstrukturen gebunden sind, werden mit dem Aufwuchs der Vegetation 
nach und nach verschwinden. Dafür finden v.a. Tierarten, die an Gehölzstrukturen gebunden 
sind, neue Lebensräume. 
Da das Plangebiet jedoch bereits Bestandteil der Siedlungsfläche ist, ist auch bei Nicht-
durchführung der Planung mit einer intensiven Nutzung des BP-Bereichs durch Gartenanla-
gen zu rechnen. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und 
sonstige Sachgüter zu erwarten. 
 
Die Vegetation, die sich im Laufe der Sukzession erhöht und verdichtet, leistet einen Beitrag 
zum Bodenschutz, da der Bodenabtrag durch Wind und Wasser verringert wird. Darüber 
hinaus nimmt der Oberflächenabfluss durch die zunehmende Vegetationshöhe ab. Ohne 
weitere Eingriffe des Menschen würde sich langfristig eine naturnahe Landschaft entwickeln. 
Aufgrund der Vornutzung (Garten) ist damit derzeit jedoch nicht zu rechnen. 
 
Bei Nichtinanspruchnahme der Fläche für die Innenverdichtung würden andere Flächen für 
die Siedlungsentwicklung benötigt werden, die ähnliche oder größere Beeinträchtigungen für 
Natur und Landschaft bewirken würden. 
 
3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Bebauungsplan soll die Errichtung von einem Wohnhaus (Eigenheim) und einer Wende-
anlage am Endpunkt einer bereits mit Eigenheimgrundstücken versehenen Straße (Abzweig 
von der Raßmannsdorfer Straße) planerisch vorbereiten. Das geplante Wohnhaus ist in die 
Mischnutzung des Quartiers (Wohngebäude – Mehr- und Einfamilienhäuser; Gewerbebetrie-
be, die das Wohnen nicht wesentlich stören) eingebettet. Der Bebauungsplan weist als An-
gebotsplanung für die Bauflächen somit ein Mischgebiet aus. 
Im FNP der Stadt Beeskow ist das Plangebiet des BP Nr. M11 als Mischbaufläche eingetra-
gen. Somit stimmen die Ausweisungen des rechtskräftigen FNP der Stadt Beeskow mit den 
Festsetzungen des BP M11 überein. Die Festsetzungen des BP M11 sind somit aus dem 
rechtskräftigen FNP entwickelbar. 
(s. auch Abschnitt I.3.1 „Flächennutzungsplan“) 
 
 
III. Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
1 Auswirkungen auf die Infrastruktur 
 
Allgemeines 
 
Durch die geplante Aufstellung des Bebauungsplans sind keine nachteiligen Auswirkungen 
zu erwarten, die soziale Maßnahmen erforderlich machen. 
 
Emissionen  
 
Detaillierte Untersuchungen (Lärmschutzgutachten u. dgl.) sind aufgrund der vor Ort her-
schenden Verhältnisse nicht notwendig (Abstand zur Regionalbahnlinie, vorliegende Prog-
nosen zu Schadstoffemissionen, zu Lärmimmissionen sowie zu Geruchsimmissionen der Fa. 
Sonae Arauco Beeskow GmbH ca. 150 m nordöstlich zum Plangebiet – Es muß von der 
Prägung des BP-Gebietes durch industriell verursachte Geruchsimmissionen ausgegangen 
werden. Grundsätzlich kann in einem solchen geruchlich vorgeprägten Gebiet nicht der glei-
che Schutz beansprucht werden, der in einem „ruhigen“ Wohn- und Gewerbegebiet bestün-
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de. Das Pangebiet/die Grundstücksnutzung ist somit mit einer gegenseitigen Pflicht zur 
Rücksichtnahme belastet, die unter anderem dazu führen kann, dass die Belästigte oder der 
Belästigte in höherem Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen muss.)  
Die geruchliche Vorbelastung des Gebietes wird als Hinweis auf die Planzeichnung aufge-
nommen.  
 
Die in der frühzeitigen Beteiligung behandelte Kleintierhaltung ist nicht mehr Gegenstand der 
Planung. 
 
Festsetzungen zum Immissionsschutz sind im BP M11 somit nicht notwendig. 
 
Regenwasser 
 
Das Plangebiet ist nicht an ein Regenwasserentsorgungssystem angeschlossen. Das anfal-
lende Niederschlagswasser wird vor Ort über die Flächen der Baugrundstücke/ der Ver-
kehrsflächen versickert.  
 
Ver-/Entsorgung 
 
Die medientechnische Erschließung des Planbereichs des BP M11 ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand durch die Lage am Abzweig von der Raßmannsdorfer Straße, der bereits von 
Eigenheimgrundstücken begleitet wird, durch vorhandene Medien in dieser Straße grund-
sätzlich gesichert. Lediglich für die Löschwasserversorgung muß eine Ergänzung, die durch 
den Grundstückeeigentümer Flurstück 132/7 finanziert wird, erfolgen. Ggf. sind neue Haus-
(Grundstücks-)anschlüsse notwendig. Dies ist jedoch erst im Zuge konkreter Baumaßnah-
men abzustimmen. 
(s. auch Punkt I.2.3 Erschließung, vorhandene Medien) 
 
2 Auswirkungen auf den Verkehr 
 
Durch die Umsetzung der Planung sind neue öffentliche Verkehrsanlagen notwendig. Der BP 
sieht neue Verkehrsflächen für die Anlage einer Wendeanlage am Endpunkt des Abzweiges 
von der Raßmannsdorfer Straße vor. Die bislang unbefriedigende Situation wird hier erheb-
lich verbessert. 
 
Die durch die Entwicklung im Plangebiet zu erwartenden Verkehrsströme führen nicht zu 
wesentlichen Auswirkungen auf den Verkehr in der Raßmannsdorfer Straße und das sich da-
ran anschließende Verkehrssystem. Somit sind in Bezug auf das anliegende Verkehrssys-
tem keine Maßnahmen notwendig. 
 
3 Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht, ein innerhalb der Siedlungsfläche von Beeskow (Hauptsied-
lung) vorhandenes, bereits siedlerisch genutztes Areal für eine Innenverdichtung zu nutzen. 
 
Die Umsetzung der Planinhalte ist mit Eingriffen in den Naturhaushalt (im Wesentlichen 
durch Mehrversiegelung) verbunden. Aufgrund des gewählten Planverfahrens nach § 13a 
BauGB gelten diese Eingriffe jedoch als zulässig, es müssen keine Kompensationsmaß-
nahmen durchgeführt werden. Das Vorhaben entspricht dem Ziel des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden, indem eine im FNP als Mischbaufläche ausgewiesene Fläche inner-
halb eines Quartiers mit Innenverdichtungspotenzial für die bauliche Entwicklung qualifiziert 
wird. 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. M11 ist mit einer Erhöhung der Versiegelung in diesem Sied-
lungsbereich wie folgt zu rechnen. 
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Durch die Festsetzungen des BP ist mit einer max. Versiegelung folgender Flächen zu rech-
nen: 
MI 
Größe MI      1.414 qm 
Zul. GRZ 0,3 (+ Überschreitg. n. § 19(4) BauNVO 0,15) x 1.414  qm =    636 qm 
 
(Nach BauNVO wäre eine Versiegelung mit einer GRZ von 0,6 zulässig. Die Überschreitg. n. 
§ 19(4) BauNVO würde zu einer GRZ von 0,8 (Kappungsgrenze) führen - 0,8 x 1.414  qm 
1.131 qm – dies ergubt eine Minderung des Eingriffs von 495 qm) 
 
Verkehrsfläche      424 qm 
   Durch das Anlagen der Wendeanlage  

ist hier mit folgender Versiegelung zu rechnen  235 qm
    

 
Versiegelungsfläche gesamt         871 qm 
 
Nach Abzug der Versiegelung im Bestand (73 qm) ergibt sich durch die Planung eine Mehr-
versiegelung von 798 qm. 
 
Entsprechend gewähltem (und möglichem) Planverfahren sind keine Kompensationsmaß-
nahmen notwendig (s.o.).  
 
Durch die Umsetzung der Planung ist nicht mit der Fällung von Bäumen (Ausnahme Obst-
bäume) zu rechnen. 
 
Bereits vorhandene Verkehrstrassen der Umgebung werden mitgenutzt. Eine Erweiterung/ 
Neuordnung des Verkehrswegesystems im Plangebiet ist nur für die Einrichtung der notwen-
digen Wendeanlage vorgesehen.  
 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil von Schutzgebieten, grenzt auch nicht an solche an.  
 
Aufgrund der Vorabeinschätzung in Abstimmung mit der uNB ist nicht mit dem Eintreten von 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG zu rechnen. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, 
dass im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis zu erbringen ist, dass die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände (Tötung von Individuen, Zerstörung von Lebensstätten) nicht 
erfüllt sind. 
 
s. auch Abschnitt II.3.1.4 „Umweltbelange“ 
 
4 Flächenbilanz 
 
Flächenbilanz zum Bebauungsplan  
 
Fläche Plangebiet  1.838 qm 
 
Davon: 
 Mischgebiet     1.414 qm 
 Verkehrsfläche     424 qm 
 
Geplante Nutzungen 
 
Mischgebiet  
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5 Durchführung 
 
Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 
 
Außerhalb des Plangebietes des BP M11 sind aufgrund der Durchführung des Planverfah-
rens nach § 13a BauGB keine Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Land-
schaft notwendig.  
 
Durchführung der Gesamtmaßnahme 
 
Mit dem Beginn der Entwicklung des Plangebietes ist unmittelbar nach Rechtskraft des BP 
M11 zu rechnen.  
 
Kosten 
 
Die Kosten des Bauleitplan-Verfahrens werden durch den Grundstückseigentümer des im 
BP-Gebiet liegenden Flurstücks getragen.  
 
 
IV.  Rechts- und Planungsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. Teil I S. 
3634) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauN-
VO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
  
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom  04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in 
der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 
 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, 
ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)], zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 
2016 (GVBl. I Nr. 5) 
 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 19. Mai 2016 (GVBl. I 2016, 
Nr. 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I 2018, 
Nr. 25) 
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